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bestehenden und neuen Standards erläutert: Der optimale Leitfaden für Prak-
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Beratern, PrÅfern, Mitarbeitern im Rechnungswesen und Controlling sowie Bilanzanalysten wer-
den zunehmend profunde Kenntnisse der IFRS auf aktuellstem Stand abverlangt. Den gestiege-
nen Anforderungen steht eine st!ndige Fortentwicklung der IFRS entgegen.

Dieser Leitfaden ist auf die wesentlichen, in der Praxis erforderlichen Kenntnisse konzentriert. Er
soll einen einfachen Zugang bieten und die komplizierte Interaktion zwischen den Standards
verdeutlichen, die beim Lesen der Standards unverst!ndlich bleibt. Bei der Schwerpunktsetzung
habe ich komplexere und konzeptionell anspruchsvollere Themen st!rker betont (z. B. bei Fi-
nanzinstrumenten oder bei der Konsolidierung).

Die Neuauflage wurde in weiten Teilen Åberarbeitet und berÅcksichtigt die neuesten %nderun-
gen:

" %nderungen von IFRS 9 und 16 durch die neuen Referenzzinss!tze, prospektiv (Phase 1) und
retrospektiv (Phase 2);

" Klassifikation von Verbindlichkeiten als lang- oder kurzfristig;

" %nderungen zu IFRS 17 (Versicherungsvertr!ge);

" %nderungen an IFRS 16 (Leasing) anl!sslich der Covid-19-Pandemie;

" Herstellungskostendefinition in IAS 16 bei Ums!tzen vor Fertigstellung;

" DrohverlustrÅckstellungen und ErfÅllungskosten;

" Anpassung der Erwerbsmethode bei Eventualverbindlichkeiten;

" GebÅhren beim „10 %-Test“ fÅr Verbindlichkeiten (IFRS 9);

" %nderungen der Beispiele zu IFRS 16 – Leasing;

" Erleichterungen zur erstmaligen IFRS-Anwendung durch TÇchter;

" Bewertung von landwirtschaftlichem VermÇgen;

" Laufende Klarstellungen durch den Standardsetter.

Zahlreiche Fallbeispiele erleichtern das Verst!ndnis. Die AusfÅhrungen stellen meine persÇnli-
che Meinung dar, sind aus didaktischen GrÅnden mitunter vereinfacht und kÇnnen die notwen-
dige Recherche kritischer Auslegungsfragen nicht ersetzen. Ferner kÇnnen sich Unternehmen
auch an die EnforcementbehÇrden und Kreditinstitute bei kritischen Rechnungslegungsfragen
auch an die Bankenaufsicht wenden.

Frankfurt a. M. im September 2020 Dr. David GrÅnberger
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XVII

Anmerkung: Nicht angefÅhrte IAS wurden bereits aufgehoben.

Standard Behandelt in:
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IFRS 1 (Erstmalige Anwendung der IFRS) Kap. XIX., S. 485
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IFRS 5 (zur Ver!ußerung stehendes langfristiges VermÇgen und
aufgegebene Gesch!ftsbereiche)

Kap.V.6, S. 95
Kap. XVI.5, S. 366

IFRS 6 (Extraktion und Evaluierung mineralischer Rohstoffe) Kap. III.7, S. 60

IFRS 7 (Angaben zu Finanzinstrumenten) Kap. XVII.3, S. 395

IFRS 8 (Segmentberichterstattung) Kap. XVII.4, S. 414

IFRS 9 (Finanzinstrumente)
(gÅltig fÅr Perioden, die 2018 beginnen)

Kap.VIII., S. 145 (Aktiva)
Kap. IX., S. 179 (Passiva)
Kap. XII., S. 263 (Derivate)

IFRS 10 (KonzernabschlÅsse) Kap. XVIII.2, S. 388

IFRS 11 (Joint Arrangements) Kap. VII.3, S. 134

IFRS 12 (Angaben zu Beteiligungen) Kap. VII.4, S. 140

IFRS 13 (Fair Value) Kap. XV., S. 331

IFRS 14 (Preisregulierung) Kap. XIX.3.3, S. 490

IFRS 15 (Umsatz) Kap. VI.4, S. 104 und
Kap. VI.5, S. 114

IFRS 16 (Leasing) Kap. IV., S. 63

IFRS 17 (Versicherungsvertr!ge) Kap. X.9, S. 232

IAS 1 (Darstellung des Abschlusses) Kap. XVI., S. 349

IAS 2 (Vorr!te) Kap.VI., S. 99

IAS 7 (Kapitalflussrechnungen) Kap. XVII.1, S. 379

IAS 8 (Bilanzierungsmethoden) Kap. XVI.8, S. 371

IAS 10 (Ereignisse nach dem Abschlussstichtag) Kap. XVI.5, S. 366

IAS 12 (Ertragsteuern) Kap. XIV., S. 315

IAS 16 (Sachanlagen) Kap. III., S. 47

IAS 19 (Leistungen an Arbeitnehmer) Kap. XIII., S. 301

IAS 20 (Zuwendungen der Çffentlichen Hand) Kap.VI.5, S. 114



IAS 21 ($nderungen von Wechselkursen) Kap. XVIII.4, S. 474

IAS 23 (Finanzierungskosten) Kap. III.2, S. 49

IAS 24 (nahestehende Personen und Unternehmen) Kap. XVI.9, S. 375

IAS 26 (AbschlÅsse von Altersversorgungspl!nen) Kap. XIII.5, S. 343

IAS 27 (separate EinzelabschlÅsse) Kap. XVIII.2.1, S. 435

IAS 28 (Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures) Kap.VII.2, S. 126

IAS 29 (Hochinflationsl!nder) XVIII.4.5., S. 482

IAS 32 (Darstellung von Finanzinstrumenten) Kap. IX., S. 179
Kap. X.5, S. 215

IAS 33 (Ergebnis je Aktie) Kap. XI.5, S. 257

IAS 34 (Zwischenberichterstattung) Kap. XVII.2, S. 388

IAS 36 (Wertminderungen von VermÇgenswerten) Kap.V., S. 83

IAS 37 (RÅckstellungen und Eventualschulden) Kap. X.8, S. 225

IAS 38 (Immaterielle VermÇgenswerte) Kap. II., S. 39

IAS 39 (Finanzinstrumente – Derivate)
(gilt letztmalig fÅr Perioden, die 2017 beginnen)

Kap. XII, S. 263

IAS 40 (als Finanzinvestitionen gehaltene
Immobilien)

Kap. III.6, S. 57

IAS 41 (Landwirtschaft) Kap.VI.3, S. 102

Interpretationen, soweit hier behandelt

IFRIC 1 S. 490 IFRIC 17 S. 248

IFRIC 2 S. 216 IFRIC 21 S. 231

IFRIC 8 S. 255 IFRIC 22 S. 476

IFRIC 9 S. 266 IFRIC 23 S. 328

IFRIC 10 S. 393 SIC 10 S. 124

IFRIC 14 S. 303 SIC 32 S. 40 und S. 43

IFRIC 16 S. 482
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I. Rechtlicher Rahmen der internationalen
Rechnungslegung

1. Entstehung und Aufbau der IFRS
Die internationale Rechnungslegung ist im Vormarsch. KonzernabschlÅsse kapitalmarktorien-
tierter Unternehmen mÅssen seit 2005 nach den International Financial Reporting Standards
erstellt werden – in besonderen Ausnahmef!llen erst seit 2007. Im Einzelabschluss und fÅr die
Steuerbemessung sind die IFRS in Deutschland und $sterreich bisher nicht maßgeblich, aller-
dings kÇnnen IFRS-EinzelabschlÅsse zus!tzlich aufgestellt werden. Kapitalmarktorientierte Kon-
zerne mÅssen daher zus!tzlich zum IFRS-Konzernabschluss auch EinzelabschlÅsse nach nationa-
lem Recht erstellen.

Bis zum M!rz 2002 wurden die IFRS als IAS (International Accounting Standards) bezeichnet. Die
!lteren Standards behalten die Bezeichnung IAS und sind weiterhin gÅltig. Sie werden laufend
Åberarbeitet und angepasst – bleiben also weiter „aktuell“ – und werden vermutlich noch jahr-
zehntelang anwendbar sein. Neue Standards tragen dagegen die Bezeichnung IFRS.

Die Umbenennung der Standards von IAS auf IFRS war eine bloße Namens!nderung. Die IFRS
sind also keine „neuen“ Standards, welche die IAS abgelÇst haben. Im weiteren Sinne bezeichnet
der Begriff IFRS das gesamte System der IAS und IFRS.

Die IFRS werden von einer internationalen Organisation erlassen, dem International Accounting
Standards Board (IASB) mit Sitz in London. Vor dem Jahr 2001 lautete die Bezeichnung Interna-
tional Accounting Standards Committee (IASC).

Tr!gerverein des IASB ist die International Accounting Standards Committee Foundation. Der Tr!-
gerverein wird von 22 Trustees geleitet. Die Bestellung neuer Trustees erfolgt im Einvernehmen
mit einem Auswahlkomitee. Mitglieder des Auswahlkomitees sind IOSCO, Financial Stability Fo-
rum, African Development Bank, Asian Development Bank, Inter-American Development Bank,
Internationaler W!hrungsfonds, EZB und Weltbank.

Die Trustees w!hlen die 15 Mitglieder des IASB. Die Mitglieder des IASB sind hauptberuflich t!-
tige, unabh!ngige Experten. Den Vorsitz des IASB h!lt Hans Hoogervorst, der vormalige Direktor
der niederl!ndischen Wertpapieraufsicht. Die Ernennung der Mitglieder erfolgt allein nach per-
sÇnlichen Qualifikationen – geografische oder politische Faktoren werden grunds!tzlich nicht
berÅcksichtigt. Allerdings haben die Trustees auf eine angemessene geografische Verteilung der
Mitglieder zu achten: „The selection of members of the IASB shall not be based on geographical
criteria, but the Trustees shall ensure that the IASB is not dominated by any particular constituen-
cy or geographical interest“ (Paragraf 20 des Statuts des Tr!gervereins). Die geografische Vertei-
lung ist derzeit auch sehr ausgewogen: Niederlande, Deutschland, Frankreich, Vereintes KÇnig-
reich, USA (2 Mitglieder), Australien (2 Mitglieder), Brasilien, China, SÅdafrika, Canada, SÅdkorea
und Japan.

W!hrend die Mitglieder des IASB frÅher prim!r aus WirtschaftsprÅfungskanzleien kamen, wur-
de in den letzten Jahren eine breitere gesellschaftliche Basis angestrebt. Die meisten Mitglieder
stammen nun aus Unternehmen (sowohl Abschlussersteller als auch Analysten), die zweitgrÇß-
te Gruppe stammt aus leitenden Funktionen in AufsichtsbehÇrden und ein kleiner Teil des
Boards hat seinen beruflichen Hintergrund in der WirtschaftsprÅfung. Dies hat auch Signalwir-
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kung, denn dem IASB wird oft ein zu großes Naheverh!ltnis zu den „Big Four“-PrÅfungskanzlei-
en vorgeworfen.

Der fachlichen UnterstÅtzung und ausgewogenen Beratung ist dem IASB ein hochrangiger Ex-
pertenrat beigestellt, das IFRS Advisory Concil. Er besteht aus ausgew!hlten Experten grÇßerer
nationaler Standardsetter, fÅhrender Konzerne und internationaler Organisationen, die einen
mÇglichst breiten Bereich an Expertise und Anwendungen der Rechnungslegung einbringen.
Das Gremium ber!t das IASB nicht in buchungstechnischen Detailfragen, sondern in der ge-
samthaften Ausrichtung und kÅnftiger Zielsetzung der Finanzberichterstattung.

Das IASB wird von einem Stab aus Fachmitarbeitern unterstÅtzt. Die Festsetzung neuer Stan-
dards erfolgt in einem sogenannten „due process“, einem transparenten und ausgewogenen
Verfahren. Jeder neue Standard beginnt mit einem Entwurf. Der Entwurf wird nach Beschluss
des IASB zur Kommentierung freigegeben. Nach Ablauf einer Kommentierungsfrist werden die
Ergebnisse aus Kommentarbriefen in den finalen Standard eingearbeitet. Die Beschlussfassung
erfordert eine qualifizierte Mehrheit von 9 der 15 Mitglieder im IASB.

#ber den gesamten Prozess wird das IASB von den Experten eines technischen Gremiums bera-
ten und unterstÅtzt (Standards Advisory Council). Die Experten werden ebenfalls von den Trus-
tees gew!hlt und kommen vorwiegend aus betroffenen Institutionen (z. B. nationale Standard-
setter, AufsichtsbehÇrden, WirtschaftsprÅferorganisationen und Unternehmen). Derzeit um-
fasst das Gremium 40 hochrangige Experten, grÇßtenteils aus Europa und Asien.

Neben den einzelnen Standards sind auch die Interpretationen des International Financial Repor-
ting Interpretations Committee (IFRIC) ein verbindlicher Bestandteil der IFRS und kl!ren Zweifels-
fragen in der Auslegung. Die Mitglieder des IFRIC werden ebenfalls von den Trustees benannt.
Bis zum Jahr 2002 hieß das IFRIC Standing Interpretations Committee (SIC). Die bis 2002 ergan-
genen SIC-Interpretationen behalten weiterhin die Bezeichnung „SIC“. Das IFRIC verlautbart
aber bewusst nur wenige Auslegungen, etwa vier bis fÅnf pro Jahr. Damit soll der prinzipienhaf-
te Charakter der IFRS bewahrt werden (principle based standard).

Mit einer zu detaillierten, „kochrezeptartigen“ Rechnungslegung, wie z. B. in den USA, sind er-
hebliche Nachteile verbunden: Die Standards werden kompliziert und schwer Åberblickbar. Zu
viele Einzelregelungen ermÇglichen Umgehungsmodelle, welche zwar die vorgegebenen Krite-
rien (gerade noch) erfÅllen, aber den Zielen einer Bestimmung widersprechen. Aufgrund
schlechter Erfahrungen aus Bilanzskandalen in den USA soll daher ein rule based standard auf
jeden Fall vermieden werden. Die Anwender der IFRS (Unternehmen bzw. WirtschaftsprÅfer) tra-
gen weiterhin selbst die Verantwortung fÅr eine zielkonforme, aussagekr!ftige Auslegung der
IFRS. Diese Verantwortung wird ihnen nicht durch Einzelfallregelungen fÅr bestimmte Trans-
aktionen abgenommen.
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AABBBB.. 11:: SSttrruukkttuurr ddeess SSttaannddaarrdd--SSeetttteerrss IIAASSBB ((QQuueellllee:: wwwwww..iiaassbb..oorrgg))

International Accounting Standards
Committee Foundation

(22 Trustees)

National standard
setters and other
interested parties

Standards
Advisory Council International Accounting

Standards Board

(14 Board Members)Advisory
Committees

Director of Operations
and non-Technical

Staff

Key

Appoints
Report to
Membership links
Advises

Director of Technical
Activities and Technical

Staff

International Financial
Reporting Interpretations

Committee (12)

Aufbau der Standards und Zitierweise: Jeder Standard ist in Paragrafen unterteilt, gelegentlich
weiter in Buchstaben und Abs!tze. „IAS 16.60(b) viii“ bedeutet z. B. IAS 16, Paragraf 60, Buchsta-
be b, Absatz 8. Ist nur von einem bestimmten Standard die Rede, werden Paragrafen kurz durch
einen vorangestellten Punkt gekennzeichnet (z. B. „ .60“).

Die neuen als „IFRS“ bezeichneten Standards werden parallel zu den alten „IAS“ beginnend mit
eins durchnummeriert (z. B. IFRS 1). Es gibt daher sowohl den Standard IAS 1 als auch den Stan-
dard IFRS 1.

Viele Standards enthalten Anh!nge (Appendix A, B, . . .), die Paragrafen eines Anhangs werden
mit dem vorgestellten Großbuchstaben des jeweiligen Anhangs gekennzeichnet, z. B. IAS
36.B24, oder kurz „.B24“. Manche dieser Anh!nge enthalten Anwendungsrichtlinien (Application
Guidance; Zitierweise z. B. IAS 39.AG47). Neuere Standards enthalten einen EinfÅhrungsteil (In-
troduction), abgekÅrzt durch ein vorangestelltes „IN“, z. B. IFRS 1.IN5.

StandardentwÅrfe werden als Exposure Drafts bezeichnet (z. B. ED 5, Insurance Contracts); diese
sind fÅr den Anwender nicht maßgeblich, dienen aber der Information Åber zukÅnftige Entwick-
lungen.

Eine besondere Zitierweise besteht auch fÅr die unverbindlichen Begleitmaterialien: Den Stan-
dards werden regelm!ßig BegrÅndungen und Diskussionsprotokolle beigelegt (Basis for Conclu-
sions); diese Materialien sind durch ein vorangestelltes „BC“ gekennzeichnet (Zitierweise
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z. B. IFRS 2.BC12). Außerdem werden den Standards h!ufig Anwendungsrichtlinien angefÅgt
(Guidance on Implementing), die als Umstellungshilfe gedacht sind (Zitierweise z. B. IAS 36.IG60).
Diese Begleitmaterialien sind zwar nicht Teil der im Amtsblatt der Europ!ischen Union verlaut-
barten Kommissionsverordnungen; trotzdem sind sie auch in Europa fÅr die Auslegung der IFRS
heranzuziehen (Kommentar der Kommission zur IAS-Verordnung, Abschnitt 2.1.5, vorletzter Ab-
satz).

Bezug der IFRS-Texte: Die Standards mit Anh!ngen und Beispielen werden j!hrlich in einer ge-
bundenen Fassung vom IASB verÇffentlicht. Die aktuellste Fassung ist meist nur in englischer
Originalfassung erh!ltlich. Die Originalsprache der IFRS ist Englisch. Das IASB bietet auf seiner
Homepage auch Abonnements an – fÅr die gedruckte oder die elektronische Version der Stan-
dards. Neben dem Sammelband werden im Abonnement die jeweils neuesten Standards ein-
zeln Åbermittelt, dazu auch EntwÅrfe und andere aktuelle Informationsmaterialien.

Mit Verlautbarung der IFRS im Amtsblatt der Europ!ischen Union verliert das IASB das Verlags-
recht. Daher haben auch andere Verlage die VerÇffentlichung der IFRS zu meist gÅnstigeren
Preisen in Angriff genommen. Die einzelnen Verordnungen kÇnnen aber auch Åber die Home-
page der Europ!ischen Kommission (ARC) kostenlos und in der jeweils aktuellsten Version abge-
rufen werden.

Aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben werden die IFRS in allen Amtssprachen der EU im
Amtsblatt der Europ!ischen Union verlautbart, daher ist mit einer gewissen zeitlichen VerzÇge-
rung auch eine deutsche Version der IFRS verfÅgbar. Die sprachliche Qualit!t der deutschen Fas-
sung ist allerdings mangelhaft und enth!lt zahlreiche #bersetzungsfehler. Zudem sind manche
Begriffe einer eindeutigen #bersetzung nicht zug!nglich. Aufgrund der Zielsetzung des Art. 1
der IAS-Verordnung 1606/2002, eine globale Harmonisierung herbeizufÅhren, und der Natur
des EU-Endorsements, das nur zur #bernahme der Originalstandards und nicht zur Neuentwick-
lung dient, hat die englische Originalsprache jedenfalls Vorrang bei allen Auslegungskonflikten.
Eine professionelle Auseinandersetzung mit den IFRS nur auf Basis der deutschen #bersetzung
ist praktisch unmÇglich und sehr fehleranf!llig. Deutschsprachige Anwender sollten sich entwe-
der ausschließlich mit der englischen Fassung befassen oder zumindest bei jeder kritischen Aus-
legungsfrage die englische Originalfassung heranziehen.

2. Verpflichtende Anwendung der IFRS in der EU

2.1 "berblick

Eine Verpflichtung zur Anwendung der IFRS ergibt sich in Deutschland und $sterreich grund-
s!tzlich nur fÅr kapitalmarktorientierte Unternehmen. Zur Beurteilung der konkreten Rech-
nungslegungspflichten mÅssen daher neben dem nationalen Bilanzrecht vor allem die kapital-
marktrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Entsprechend der logischen zeitlichen Abfolge werden die kapitalmarktrechtlichen Bestimmun-
gen unterteilt in Bestimmungen zum Markteintritt („Prospektrecht“) und Bestimmungen zur
Marktfolge („laufende Finanzberichterstattung“). Die Rechnungslegungspflichten nach IFRS
sind vor allem in den Bestimmungen zur Marktfolge festgelegt (dazu gehÇrt z. B. auch die IAS-
Verordnung). Die Bestimmungen zum Markteintritt machen ihre Rechnungslegungspflichten
davon abh!ngig, welche Pflichten sich sp!ter bei der Marktfolge ergeben. Daher wird in den
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nachfolgenden beiden Kapiteln I.2.2. und I.2.3. zun!chst die Marktfolge beschrieben und dann
in Kap. I.2.4., S. 10 der Markteintritt.

2.2. Emittenten mit Sitz im Gemeinschaftsgebiet

Im Juni 2002 hat das Europ!ische Parlament zusammen mit dem Rat die Verordnung Åber die
Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards verabschiedet. „FÅr Gesch!ftsjahre, die
am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen, stellen Gesellschaften, die dem Recht eines Mitglied-
staates unterliegen, ihre konsolidierten AbschlÅsse nach den internationalen Rechnungslegungs-
standards auf, . . . wenn am jeweiligen Bilanzstichtag ihre Wertpapiere in einem beliebigen Mit-
gliedstaat zum Handel in einem geregelten Markt . . . zugelassen sind“ (Art. 4). Die Frist verl!ngert
sich bis zum 1.1.2007, wenn lediglich Schuldtitel eines Unternehmens zum Handel zugelassen
sind (z. B. Anleihen) oder wenn das Unternehmen an BÇrsen in Drittl!ndern notiert ist und Jah-
resabschlÅsse nach anderen international anerkannten Standards dort Zulassungsvorausset-
zung sind (Art. 9; d. h.US-GAAP).

Nicht jeder Çffentliche Handel von Wertpapieren ist auch ein geregelter Markt im Sinne der IAS-
Verordnung. Eine Definition eines geregelten Marktes ist in der MiFiD-Richtlinie enthalten
(Richtlinie 2004/39/EG Åber M!rkte fÅr Finanzinstrumente, Art. 4 Abs. 1 Z. 14; nicht zu verwech-
seln mit dem frÅher als „geregelter Markt“ bezeichneten deutschen BÇrsensegment). Ein Ver-
zeichnis der als geregelter Markt geltenden M!rkte im EWR wird regelm!ßig im Amtsblatt der
Europ!ischen Union verÇffentlicht (zuletzt Bekanntmachung 2008/C 57/11, EU-Amtsblatt vom
1.3.2008). In Deutschland wird Åblicherweise der Begriff „regulierter Markt“ fÅr BÇrsensegmen-
te verwendet, die einem geregelten Markt entsprechen, in $sterreich wird entsprechend dem
EU-Recht der Begriff geregelter Markt verwendet.

Vom geregelten Markt abzugrenzen sind die von Wertpapierfirmen oder anderen Marktbetrei-
bern organisierten multilateralen Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF bis 2007
in Deutschland der „Freiverkehr“ oder in $sterreich der „Dritte Markt“); bei diesen ergibt sich
keine Verpflichtung zur Aufstellung eines IFRS-Konzernabschlusses aus der IAS-Verordnung.

Nicht kapitalmarktorientierte Konzerne dÅrfen ihre KonzernabschlÅsse in Deutschland und $s-
terreich wahlweise nach nationalen Standards oder nach den IFRS aufstellen (§ 315a HGB bzw.
§ 245a UGB). Das frÅher bestehende Wahlrecht zur Erstellung eines US-GAAP-Abschlusses ist
entfallen.

Die IAS-Verordnung ist außerdem nur auf konsolidierte AbschlÅsse anzuwenden, sofern ein Mit-
gliedstaat die IFRS nicht auch fÅr EinzelabschlÅsse zul!sst. „Die Kl!rung der Frage, ob eine Gesell-
schaft zur Erstellung eines konsolidierten Abschlusses verpflichtet ist oder nicht, wird nach wie vor
durch Bezugnahme auf das einzelstaatliche Recht erfolgen“ (Europ!ische Kommission, Kommen-
tar zu bestimmten Artikeln der Verordnung 1606/2002/EG, Abschnitt 2.2.2). Die innerhalb der
IFRS (IAS 27) geregelten Pflichten zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und Befreiungen
von der Aufstellungspflicht sind im europ!ischen Rechtsrahmen grunds!tzlich unwirksam, au-
ßer ein Mitgliedstaat setzt sie identisch im nationalen Bilanzrecht um oder verweist explizit da-
rauf.
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BBEEIISSPPIIEELLEE:: P

1.) Ein konsolidierungspflichtiges Unternehmen emittiert am 20.12.2019 erstmals Wertpapiere am re-
gulierten Markt der Frankfurter WertpapierbÇrse und nimmt diese am 30.6.2021 wieder von der BÇr-
se. Wann f!llt das Unternehmen unter die IAS-Verordnung 1606/2002?

a) Der Abschlussstichtag ist der 31.12.: Nach Art. 4 mÅssen die Wertpapiere der Gesellschaft am Ab-
schlussstichtag des betroffenen Gesch!ftsjahres zugelassen sein. Daher muss fÅr die Gesch!fts-
jahre 2019 und 2020 ein IFRS-Abschluss aufgestellt werden.

b) Der Abschlussstichtag ist der 30.11. In diesem Fall muss nur fÅr das Gesch!ftsjahr 2019/2020 ein
IFRS-Abschluss aufgestellt werden.

2.) Ein Konzern in Familienbesitz mÇchte sich am Kapitalmarkt durch Schuldpapiere finanzieren. Dazu
grÅndet er eine Zweckgesellschaft, die den EmissionserlÇs in Form eines Genussrechts an den Kon-
zern weiterleitet. Aufgrund dieser Konstruktion sind die konsolidierungspflichtigen Konzernunter-
nehmen nicht kapitalmarktorientiert; die IAS-Verordnung ist auf den Konzern nicht anwendbar. Die
Zweckgesellschaft ist zwar kapitalmarktorientiert, aber nicht konsolidierungspflichtig.

Die IAS-Verordnung 1606/2002 gilt zwar unmittelbar nur fÅr KonzernabschlÅsse von Emitten-
ten an einem geregelten Markt. Eine weitgehend analoge Regelung existiert aber fÅr Zwischen-
abschlÅsse (insbesondere HalbjahresabschlÅsse), die auf der Transparenzrichtlinie 2004/109/EG
beruht. Diese Bestimmungen sind ausfÅhrlich in Abschnitt XVII.2.2., S. 388 ff., dargestellt.

Kapitalmarktorientierte Unternehmen mÅssen ihre IFRS-KonzernabschlÅsse (und ihre Einzel-
abschlÅsse) im Rahmen des sogenannten Jahresfinanzberichts verÇffentlichen. Entsprechende
Bestimmungen gibt es fÅr den Halbjahresfinanzbericht. Rechtsgrundlage sind Art. 4 und 5 der
Transparenzrichtlinie 2004/109/EG, umgesetzt in Deutschland durch §§ 37v und 37w WpHG
und in $sterreich durch §§ 124 und 125 BÇrseG. Die Inhalte dieser Berichte sind in nachfolgen-
der Tabelle dargestellt. Der Jahresfinanzbericht ist innerhalb von vier Monaten nach dem Ab-
schlussstichtag und der Halbjahresfinanzbericht ist innerhalb von zwei Monaten nach dem
Halbjahresabschlussstichtag zu verÇffentlichen. Die VerÇffentlichung muss Åber bestimmte
elektronisch betriebene Informationsverbreitungssysteme erfolgen, die im Verordnungsweg
festgelegt werden (konkret Reuters, Bloomberg, Dow Jones Newswire).
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TTAABB.. 11:: IInnhhaallttee ddeess JJaahhrreess-- uunndd HHaallbbjjaahhrreessffiinnaannzzbbeerriicchhttss

Jahresfinanzbericht Halbjahresfinanzbericht

GeprÅfter Abschluss:

Bei Konzernen umfasst der geprÅfte Abschluss den
IFRS-Konzernabschluss sowie den Einzelabschluss
des Mutterunternehmens auf Grundlage der natio-
nal anwendbaren Standards (Art. 4 Nr. 3 RL
2004/109/EG). Bei nicht konzernrechnungslegungs-
pflichtigen Unternehmen umfasst der geprÅfte Ab-
schluss nur den Einzelabschluss.

VerkÅrzter Abschluss:

Bei Konzernen ist ein verkÅrzter Konzernabschluss
fÅr das erste Halbjahr erforderlich (allerdings ist kein
verkÅrzter Einzelabschluss des Mutterunternehmens
erforderlich).

Bei nicht konzernrechnungslegungspflichtigen Un-
ternehmen reicht ein verkÅrzter Einzelabschluss.

Ein vollst!ndiger Abschluss ist freiwillig mÇglich.

Lagebericht:

Der Inhalt des Konzernlageberichts (Konzerne) bzw.
des Lageberichts (Einzelunternehmen) ergibt sich
aus den nationalen Rechnungslegungsbestimmun-
gen.

Halbjahreslagebericht:

Nicht im Handelsrecht, sondern in § 37w WpHG (DE)
bzw. § 87 BÇrseG (AT) geregelt. Er beschreibt wichti-
ge Ereignisse im ersten Halbjahr, Risiken der restli-
chen sechs Monate und Transaktionen mit naheste-
henden Personen.

Erkl!rung der gesetzlichen Vertreter:

Aussage nach bestem Wissen, dass der Abschluss
(bei Konzernen: Konzernabschluss und Einzel-
abschluss des Mutterunternehmens) und der (Kon-
zern-) Lagebericht ein getreues Bild vermitteln.

Erkl!rung der gesetzlichen Vertreter:

Aussage nach bestem Wissen, dass der verkÅrzte Ab-
schluss und der Halbjahreslagebericht ein getreues
Bild vermitteln.

Eine wesentliche Neuerung liegt in der Erkl!rung der gesetzlichen Vertreter (umgangssprachlich
als „Bilanzeid“ bezeichnet). Damit versichern s!mtliche Vorst!nde nach ihrem besten Wissen
und unter Angabe ihres Namens und ihrer Stellung, dass der Konzernabschluss bzw. der Jahres-
abschluss und die Lageberichte ein den tats!chlichen Verh!ltnissen entsprechendes Bild der
VermÇgens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln. Die Pflicht zur Erkl!rung wurde in Deutschland
durch § 264 Abs. 2, § 289 Abs. 1, § 297 Abs. 2 und § 315 Abs. 1 HGB und in $sterreich durch §§ 82
und 87 BÇrseG umgesetzt. Das DRSC hat fÅr Deutschland und das AFRAC fÅr $sterreich Muster-
formulierungen auf Deutsch und Englisch entwickelt.

Die Erkl!rung soll einerseits das Bewusstsein der gesetzlichen Vertreter sch!rfen, dass sie fÅr
die gesetzeskonforme Aufstellung der AbschlÅsse und Lageberichte verantwortlich sind (Appell-
bzw. Warnfunktion); andererseits soll sie auch ihre Verantwortung nach außen hin zum Aus-
druck bringen (Zusicherungsfunktion). Die Erkl!rung ist auch dann von allen gesetzlichen Ver-
tretern abzugeben, wenn einzelne gesetzliche Vertreter aufgrund der internen Aufgabenzutei-
lung nicht mit der Erstellung des Abschlusses betraut sind. Allerdings wird durch die Angabe
der Stellung und die Einschr!nkung „nach bestem Wissen“ auch auf den unterschiedlichen per-
sÇnlichen Wissensstand der gesetzlichen Vertreter hingewiesen. Unmittelbar haftungsbegrÅn-
dend ist die Erkl!rung vermutlich nicht, weil die Vorst!nde ohnedies aufgrund gesellschafts-
rechtlicher Normen fÅr die Richtigkeit der AbschlÅsse haften.

Die Erkl!rung der gesetzlichen Vertreter deckt sich nicht mit der #bereinstimmungserkl!rung
im IFRS-Abschluss (IAS 1.16). Abweichungen bestehen etwa in der Person des Erkl!renden (ge-
m!ß IAS 1 „das Unternehmen“) und damit verbunden dem subjektiven Charakter sowie im Er-
kl!rungsumfang (z. B. hinsichtlich des Lageberichts). Daher ist die Erkl!rung jedenfalls gesondert
von – und zus!tzlich zu – der im Anhang eines IFRS-Abschlusses enthaltenen #bereinstim-
mungserkl!rung abzugeben. Die Erkl!rung der gesetzlichen Vertreter ist aufgrund ihres beson-
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deren Inhalts auch gesondert vom Jahresabschluss bzw. vom Konzernabschluss zu unterzeich-
nen.

2.3. Emittenten mit Sitz im Drittland

Sind Unternehmen mit Sitz in einem Drittland an einem geregelten Markt in der EU gelistet,
dann mÅssen diese ihre AbschlÅsse grunds!tzlich auch nach IFRS erstellen. Die Rechtsgrundlage
ist allerdings nicht die IAS-Verordnung, denn diese ist nur auf jene Unternehmen unmittelbar
anwendbar, die dem Recht eines Mitgliedstaates unterliegen. Die Rechtsgrundlage ist vielmehr
die Transparenzrichtlinie 2004/109/EG, die in Deutschland im Wertpapierhandelsgesetz (in die-
sem Fall § 37y i.V. mit § 37v WpHG) und in $sterreich im BÇrseG umgesetzt wurde (in diesem
Fall § 82 BÇrseG). Entsprechende Regelungen gibt es auch fÅr HalbjahresabschlÅsse (§ 37w
WpHG in Deutschland und § 87 BÇrseG in $sterreich).

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit wurde ein $quivalenzmechanismus eingefÅhrt (Kommis-
sionsverordnung 1569/2007/EG vom 21.12.2007). Grunds!tzlich kann die Kommission entschei-
den, welche Rechnungslegungsstandards von Drittl!ndern gleichwertig sind (Art. 3). Gleichwer-
tig bedeutet, dass „die Anleger wahrscheinlich die gleichen Entscheidungen betreffend den Er-
werb, das Halten oder die Ver!ußerung von Wertpapieren eines Emittenten treffen, unabh!ngig
davon, ob die ihnen vorliegenden AbschlÅsse nach diesen Grunds!tzen oder nach den IFRS erstellt
wurden“ (Art. 2). Daneben gibt es noch einen weiteren Anerkennungstatbestand: Hat sich der
Drittstaat Çffentlich zur #bernahme der IFRS bis sp!testens zum 31.12.2011 bereit erkl!rt oder
hat er ein entsprechendes Konvergenzprogramm seiner nationalen Rechnungslegungsstandards
bis sp!testens 31.12.2011 implementiert, dann dÅrfen Emittenten aus diesem Drittland eben-
falls ihre nationalen Rechnungslegungsstandards heranziehen (Art. 4). Mit diesen Maßnahmen
soll eine Beeintr!chtigung des europ!ischen Kapitalmarkts durch den RÅckzug gelisteter Dritt-
landsemittenten vermieden werden.

Mit der aktuellen Kommissionsentscheidung 2008/961/EG vom 12.12.2008 wurde die Gleich-
wertigkeit festgelegt. Kommissionsentscheidungen sind unmittelbar anwendbares Gemein-
schaftsrecht und bedÅrfen keiner nationalen Umsetzung. Seit dem 1.1.2009 sind danach fÅr die
Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte durch Drittlandsemittenten folgende Standards
gleichwertig:

" die Originalstandards des IASB, wenn diese uneingeschr!nkt zur Anwendung kommen. Dritt-
landsemittenten kÇnnen daher die Originalstandards des IASB anstatt der geringfÅgig ab-
weichenden Version der IFRS verwenden, die von der EU Åbernommen wurden. Europ!ischen
Emittenten ist diese MÇglichkeit verwehrt;

" die Rechnungslegungsstandards der Vereinigten Staaten von Amerika (US-GAAP);

" die Rechnungslegungsstandards von Japan;

" fÅr Gesch!ftsjahre, die vor dem 1.1.2012 beginnen, die Standards der Volksrepublik China,
Kanadas, der Republik Korea und der Republik Indien.

Die von Drittl!ndern fÅr die Umstellung auf IFRS Çffentlich bekannt gegebenen Termine gelten
als Stichtag, an dem die Anerkennung der Gleichwertigkeit der Rechnungslegungsgrunds!tze
dieser Drittl!nder erlischt; ab diesem Tag mÅssen jedenfalls IFRS-AbschlÅsse verÇffentlicht wer-
den.
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Verfahrensrechtlich erfolgt die PrÅfung der Gleichwertigkeit und ggf. die Ausnahme von der
Verpflichtung zur Aufstellung eines IFRS-Abschlusses in Deutschland durch die BaFin (§ 37z
Abs. 4 WpHG) und in $sterreich durch die FMA (§ 85 Abs. 7 BÇrseG). Der Drittlandsemittent hat
bei den BehÇrden einen Antrag einzubringen. Diese haben auch zu beurteilen, ob andere Finanz-
informationen gleichwertig sind, die nicht in den IFRS geregelt sind (insbesondere der Lagebe-
richt und der „Bilanzeid“). Insofern kann es auch bei Emittenten aus den USA zu zus!tzlichen
Anforderungen und zumindest in $sterreich zu zus!tzlichen Auflagen kommen: In $sterreich
wird US-Emittenten etwa auferlegt, im Lagebericht nicht nur die Risiken, sondern auch die
Chancen darzustellen, die nach US-GAAP bisher nicht zwingend darzustellen sind.

Die Abgrenzung des Gemeinschaftsgebiets von Drittl!ndern ist fÅr die Anwendbarkeit der IAS-
VO einerseits oder des %quivalenzmechanismus andererseits relevant – sowie fÅr zahlreiche ka-
pitalmarktrechtliche Normen. Heikle Praxisfragen ergeben sich bei grenzÅberschreitenden Hol-
dingkonstruktionen oder Emissionszweckgesellschaften in „off-shore“-Finanzzentren, die oft zur
bewussten Umgehung europ!ischer Transparenz-, Enforcement- und Gl!ubigerschutzvorschrif-
ten missbraucht werden. Mit Emissionszweckgesellschaften im Drittland werden z. B. Aktien
oder Anleihen eines europ!ischen Unternehmens in aktien- oder anleihenvertretende Zertifikate
transformiert und als solche wieder in der EU vertrieben.

Ein sorgf!ltiger Investor wird bei seiner Kaufentscheidung neben der Finanzberichterstattung
auch den qualitativen Rechtsrahmen des Emittenten berÅcksichtigen. Diese Informationen fin-
den sich Åblicherweise im Prospekt. Die Prospektpflicht umfasst grunds!tzlich jedes Çffentliche
Angebot im EWR, gleichgÅltig, ob der Emittent aus dem EWR oder aus einem Drittland stammt.

Das Gemeinschaftsgebiet umfasst nicht nur die Mitglieder der Europ!ischen Union, sondern
auch die Mitglieder des EWR. Zum EWR gehÇren neben den EU-Mitgliedstaaten auch die EFTA-
Mitgliedsl!nder Island, Liechtenstein und Norwegen. Das EFTA-Mitgliedsland Schweiz hat den
EWR-Vertrag aufgrund einer negativen Volksabstimmung nicht ratifiziert und ist daher ein
Drittland.

Die Rechtsgrundlage fÅr die Anwendung der gesellschaftsrechtlichen EU-Richtlinien im EWR (al-
so in Island, Liechtenstein und Norwegen) ist der Anhang XXII des EWR-Abkommens in der je-
weils aktuellen Fassung. Dessen Abs. 10b verweist auch konkret auf die IAS-Verordnung. Das
IFRS-Endorsement fÅr den EWR erfordert einen gesonderten Beschluss im Gemeinsamen EWR-
Ausschuss, damit ein IFRS in diesen L!ndern wirksam wird. Die IFRS werden auf Basis dieses Be-
schlusses gesondert auf Norwegisch und Isl!ndisch im Amtsblatt der Europ!ischen Union ver-
lautbart.

Zum Gemeinschaftsgebiet gehÇren auch außereurop!ische Hoheitsgebiete von EU-Mitglied-
staaten (z. B. FranzÇsisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique und R"union, Azoren und Madeira,
kanarische Inseln, Ceuta, Melilla und Gibraltar).

Drittl!nder sind dagegen die mit der EU bloß assoziierten Åberseeischen L!nder und Hoheits-
gebiete, von denen manche auch als „Steueroasen“ gelten (aufgelistet in Anhang II des Vertra-
ges Åber die Errichtung der Europ!ischen Gemeinschaft). Dazu gehÇren z. B. GrÇnland, Neukale-
donien, FranzÇsisch-Polynesien, Aruba, Niederl!ndische Antillen, Bermuda, St. Helena, British
Virgin Islands, Falklandinseln sowie die Cayman Islands; Letztere sind vor allem bei Hedge-Fonds
beliebt und mittlerweile der fÅnftgrÇßte Bankenstandort weltweit. Drittl!nder sind ferner die
europ!ischen Staaten Monaco, San Marino und Staat der Vatikanstadt sowie die britischen
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Kroninseln Jersey (Standort fÅr Verbriefungsvehikel), Guernsey (Standort fÅr Private Equity
Transaktionen) und Isle of Man.

2.4. Prospektrechtliche Anwendungspflicht der IFRS

2.4.1. Allgemeines

W!hrend sich die IAS-Verordnung 1606/2002/EG und die Transparenzrichtlinie 2004/109/EG
auf die laufenden Rechnungslegungspflichten beziehen (Marktfolge), kann sich eine Verpflich-
tung zur Anwendung der IFRS auch aus dem Prospektrecht ergeben (Markteintritt). Der Markt-
eintritt ist grunds!tzlich jener Zeitraum, in dem neue Wertpapiere des Emittenten Çffentlich an-
geboten werden oder ein Antrag auf Zulassung an einem geregelten Markt gestellt wird.

Der Markteintritt (Prospektpflicht) ist fÅr die Rechnungslegungsabteilungen der Unternehmen
und deren WirtschaftsprÅfer meist eine große Herausforderung. Damit verbundene Fachfragen
(z. B. IFRS-Restatements, Pro-forma-KonzernabschlÅsse) und Organisationsfragen (z. B. zeitliche
RÅckverlagerung der IFRS-Umstellung und daher zus!tzliche Testate Åber bereits testierte Peri-
oden, Comfort Letter des WirtschaftsprÅfers) treffen sie oft unvorbereitet. Nicht zuletzt, weil die
g!ngige IFRS-Literatur diesen praxisrelevanten Bereich oft ausblendet und nur die IAS-Verord-
nung erw!hnt. Damit entsteht aber der trÅgerische Eindruck, die IFRS w!ren erst nach der Zu-
lassung am geregelten Markt relevant.

Markteintritt und Marktfolge mÅssen sich nicht ausschließen: Ein bereits am geregelten Markt
gelistetes Unternehmen kann im Laufe der Zeit zus!tzlich neue Wertpapiere emittieren. Mit je-
der Neuzulassung ist das Unternehmen i. d. R. wieder prospektpflichtig, obwohl es bereits den
laufenden VerÇffentlichungspflichten der Marktfolge unterliegt. Die laufenden VerÇffentlichun-
gen kÇnnen schließlich kein Ersatz fÅr den Prospekt sein, weil im Prospekt die Vertragsbedin-
gungen des neuen Wertpapiers und seine konkreten Risiken dargestellt sind; damit bildet der
Prospekt die Vertragsgrundlage fÅr die Neuemission. Die prospektrechtlichen Rechnungs-
legungspflichten sind in diesem Fall aber leichter zu erfÅllen, weil aufgrund der laufenden Rech-
nungslegungspflichten meist alle nÇtigen Finanzinformationen auf Grundlage der IFRS verfÅg-
bar sind und keine rÅckwirkende Umstellung mehr erfolgt.

Die Rechnungslegungspflichten beim Markteintritt sind in der Prospektverordnung der Europ!i-
schen Kommission geregelt (VO 809/2004/EG vom 29.4.2004 in der jeweils geltenden Fassung).
Sie regelt den Inhalt von Prospekten und ist unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht.

2.4.2. Prospektpflicht und Inhalte

Die Frage, ob ein Prospekt aufzustellen ist, ist in der Prospektrichtlinie geregelt. Die Prospekt-
richtlinie wurde in nationales Recht umgesetzt (in Deutschland das WpPG und in $sterreich das
KMG). Prospektpflicht besteht grunds!tzlich bei einem Çffentlichen Angebot von Wertpapieren.
Dabei ist es gleichgÅltig, wie die Wertpapiere konkret vertrieben werden (z. B. direkt vom Emit-
tenten, Åber eine BÇrse, Åber ein multilaterales Handelssystem oder durch Finanzintermedi!re
wie z. B. Banken an deren Kunden). Prospektpflicht besteht auch, wenn ein Antrag auf Zulassung
zum Handel eines Wertpapiers an einem geregelten Markt gestellt wird.

In formeller Hinsicht trifft die Prospektpflicht jene Person, die Wertpapiere Çffentlich anbietet
oder den Antrag auf Zulassung an einem geregelten Markt stellt. Dies ist nicht notwendigerwei-
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se der Emittent selbst: Anbieter sind h!ufig Banken, die Wertpapiere eines Unternehmens an
ihre Kunden vertreiben. Gibt es keinen Prospekt, dann darf das Wertpapier nicht vertrieben wer-
den. Auf den Anbieter abzustellen ist eine faktische Notwendigkeit: Der Emittent kann mitunter
nicht wissen, ob seine privat platzierten Wertpapiere sp!ter Çffentlich angeboten werden.
Wenn er an der Prospekterstellung nicht mitwirkt, kann er diesen Vorgang aber indirekt verhin-
dern. Außerdem werden h!ufig Wertpapiere von Drittlandsemittenten in der EU angeboten:
Die Drittlandsemittenten sind rechtlich nicht greifbar, sehr wohl aber die Anbieter (z. B. europ!-
ische Banken). Damit wird Drittlandsemittenten ohne gebilligten Prospekt der Vertriebsweg
„abgeschnitten“.

Der Anwendungsbereich der Prospektpflicht geht weiter als jener der IAS-Verordnung:

" Die IAS-Verordnung ist nur fÅr jene prospektpflichtigen Emittenten relevant, die eine Zulas-
sung an einem geregelten Markt anstreben oder schon zugelassen sind.

" Die IAS-Verordnung betrifft außerdem nur jene prospektpflichtigen Emittenten, die einen
Konzernabschluss aufzustellen haben (das sind i. d. R. Emittenten mit Tochterunternehmen).

Da die Prospektpflicht einen weiteren Anwendungsbereich als die IAS-Verordnung hat, muss
nicht jeder prospektpflichtige Emittent nach der Emission auch IFRS-AbschlÅsse aufstellen (z. B.
Emittenten, die kein Mutterunternehmen eines Konzerns sind, oder Emittenten, die ihre Wert-
papiere nicht Åber einem geregelten Markt ausgeben).

Stellt der Emittent nach der Emission keine IFRS-AbschlÅsse auf, dann sind auch im Prospekt
keine IFRS-AbschlÅsse erforderlich. Ist allerdings die IAS-Verordnung nach der Emission anwend-
bar, muss sich der Emittent frÅhzeitig mit der IFRS-Umstellung befassen: IFRS-AbschlÅsse sind
dann schon in den Prospekt aufzunehmen.

Verlangt die Prospektverordnung einen IFRS-Abschluss, wird aber keiner erstellt, dann kann der
Prospekt von der AufsichtsbehÇrde (in Deutschland die BaFin und in $sterreich die FMA) nicht
gebilligt werden. Ohne gebilligten Prospekt darf eine BÇrse prospektpflichtige Wertpapiere nicht
zum geregelten Markt zulassen. Auch ein Çffentliches Angebot prospektpflichtiger Wertpapiere
ohne gebilligten Prospekt ist unzul!ssig und strafbewehrt.

Die Mindestbestandteile eines Prospekts sind (Art. 25 Prospektverordnung):

" ein Inhaltsverzeichnis;

" eine kurze Zusammenfassung in einfacher Sprache, die auch fÅr nicht rechnungslegungskun-
dige Leser verst!ndlich ist;

" eine Beschreibung der Risikofaktoren, die mit dem Emittenten und den anzubietenden Wert-
papieren einhergehen;

" eine Emittentenbeschreibung („Registrierungsformular“), die neben vielen anderen Details
auch rechnungslegungsbezogene Angaben enth!lt (z. B. die historischen Finanzinformatio-
nen), und

" eine Wertpapierbeschreibung mit den wesentlichen Bedingungen der anzubietenden Wert-
papiere.

IFRS-AbschlÅsse sind im Rahmen der sogenannten historischen Finanzinformationen in die
Emittentenbeschreibung aufzunehmen. Dabei ist grunds!tzlich zwischen Aktienemittenten
(Anhang I der Prospektverordnung) und Schuldtitelemittenten zu unterscheiden (Anhang IV der
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Prospektverordnung bei Schuldtiteln mit EinzelstÅckelung bis 50.000A). FÅr Aktienemissionen
sind wesentlich mehr Informationen erforderlich als fÅr Schuldtitelemissionen.

Das Prospektrecht verwendet eigens definierte Kategorien von Aktien und Schuldtiteln: Die Vor-
schriften fÅr Aktien gelten auch fÅr Wertpapiere, die Aktien gleichzustellen sind (z. B. Vorzugs-
aktien und Aktienzertifikate). Welche Wertpapiere Aktien gleichzustellen sind, ergibt sich grund-
s!tzlich aus dem Eigenkapitalcharakter nach IAS 32.

Ist ein Instrument in Aktien oder in Aktien gleichzustellende Wertpapiere des Emittenten oder
eines konzernzugehÇrigen Unternehmens wandelbar (z. B. Wandelanleihen, Aktienanleihen oder
Umtauschanleihen), dann ist das Wertpapier ebenfalls wie eine Aktie zu prospektieren (Art. 4
Abs. 2 ProspektV; Ausnahme: die Aktien sind schon am geregelten Markt zugelassen).

2.4.3. Historische Finanzinformationen

Aktienemittenten haben geprÅfte historische Finanzinformationen Åber die letzten drei Ge-
sch!ftsjahre beizubringen (bzw. Åber einen entsprechend kÅrzeren Zeitraum, wenn der Emit-
tent noch nicht so lange t!tig war). „Die geprÅften historischen Finanzinformationen mÅssen fÅr
die letzten zwei Jahre in einer Form pr!sentiert und erstellt werden, die mit der koh!rent ist, die im
folgenden Jahresabschluss des Emittenten erscheint, wobei Rechnungslegungsstandards und -stra-
tegien sowie die Rechtsvorschriften zu berÅcksichtigen sind, die auf derlei JahresabschlÅsse Anwen-
dung finden.“ (Anhang I Kap. 20.1 ProspektV).

Nach der Zulassung an einem geregelten Markt ist aufgrund der IAS-Verordnung i. d. R. ein IFRS-
Konzernabschluss zu erstellen. Daher kommt es zu folgender RÅckwirkung: Auch die AbschlÅsse
fÅr die letzten zwei Gesch!ftsjahre mÅssen im Prospekt konsolidiert und nach den IFRS auf-
gestellt werden, sonst w!ren diese nicht mit dem folgenden Abschluss konsistent. Gab es bisher
nur KonzernabschlÅsse nach dem nationalen Bilanzrecht, dann ist ein sogenanntes „restate-
ment“ der letzten zwei Gesch!ftsjahre auf IFRS erforderlich. Nur der Konzernabschluss des dritt-
letzten Jahres kann auf Grundlage des nationalen Bilanzrechts beigebracht werden und muss
nicht neu erstellt werden.

„Die historischen j!hrlichen Finanzinformationen mÅssen unabh!ngig und in "bereinstimmung
mit den in dem jeweiligen Mitgliedstaat anwendbaren PrÅfungsstandards oder einem !quivalen-
ten Standard geprÅft worden sein.“ Daher muss ggf. auch das restatement vom WirtschaftsprÅ-
fer vollst!ndig geprÅft werden, der Best!tigungsvermerk ist ebenfalls in den Prospekt aufzuneh-
men.

BBEEIISSPPIIEELL 11 P Ein Konzern verÇffentlicht jedes Jahr Ende M!rz seinen Konzernabschluss auf Basis des natio-
nalen Bilanzrechts (Regelstichtag 31.12.). Er mÇchte im Jahr 2020 einen BÇrsengang machen und Aktien
emittieren. Auf Grundlage der IAS-Verordnung muss er daher fÅr das Gesch!ftsjahr 2020 einen IFRS-Kon-
zernabschluss aufstellen (VerÇffentlichung M!rz 2021).

Wird der fertige Prospekt zwischen Januar und Ende M!rz 2020 zur Billigung eingereicht, dann ist der
n!chstfolgende verÇffentlichte Konzernabschluss noch ein Abschluss nach nationalem Bilanzrecht fÅr
2019. Die letzten drei Gesch!ftsjahre werden daher im Prospekt auf Basis des nationalen Bilanzrechts
dargestellt (kein restatement). Wird der fertige Prospekt ab April 2020 eingereicht, dann ist der n!chst-
folgende verÇffentlichte Konzernabschluss ein IFRS-Abschluss. Die zwei letzten Gesch!ftsjahre (2019
und 2018) mÅssen daher nach IFRS aufgestellt werden (restatement). FÅr 2017 kann weiterhin der natio-
nale Konzernabschluss verwendet werden. Außerdem muss fÅr das Jahr 2018 eine #berleitung vom na-
tionalen Bilanzrecht auf IFRS gemacht werden (Darstellung in zwei Spalten sowohl nach IFRS als auch
nach nationalem Bilanzrecht); dies wird als „bridge approach“ bezeichnet.
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BBEEIISSPPIIEELL 22 P Die Mutter eines Teilkonzerns, die bisher fÅr ihren Teilkonzern von der Konzernrechnungs-
legungspflicht befreit war, mÇchte eine KapitalerhÇhung von 5 % ihres Grundkapitals durchfÅhren und
die neuen Aktien im November 2020 an einem geregelten Markt emittieren. Dazu reicht sie im Septem-
ber 2020 den Prospekt zur Billigung ein. Mit der Emission im November entf!llt die Befreiung von der
Konzernrechnungslegungspflicht fÅr den Teilkonzern. FÅr das Gesch!ftsjahr 2020 ist daher aufgrund der
IAS-Verordnung ein IFRS-Konzernabschluss aufzustellen. Deshalb mÅssen die beiden vorangegangenen
Jahre (2018 und 2019) in einer koh!renten Form dargestellt werden; folglich ist ein IFRS-Konzern-
abschluss fÅr die Jahre 2018 und 2019 in den Prospekt aufzunehmen.

Emittenten von Schuldpapieren haben geprÅfte historische Finanzinformationen Åber die letz-
ten zwei Gesch!ftsjahre beizubringen (bzw. Åber einen entsprechend kÅrzeren Zeitraum, wenn
der Emittent noch nicht so lange t!tig war). „Die geprÅften historischen Finanzinformationen
mÅssen fÅr das jÅngste Gesch!ftsjahr in einer Form pr!sentiert und erstellt werden, die mit der
koh!rent ist, die im folgenden Jahresabschluss des Emittenten erscheint, wobei Rechnungslegungs-
standards und -strategien sowie die Rechtsvorschriften zu berÅcksichtigen sind, die auf derlei Jah-
resabschlÅsse Anwendung finden.“ (Anhang IV Kap. 13.1). Da nach der Zulassung am geregelten
Markt i. d. R. ein IFRS-Konzernabschluss zu erstellen ist, kommt es zu folgender RÅckwirkung:
Auch der Konzernabschluss fÅr das jÅngste Gesch!ftsjahr muss fÅr Zwecke des Prospekts nach
IFRS aufgestellt werden. Gab es bisher nur KonzernabschlÅsse nach dem nationalen Bilanzrecht,
dann ist ein restatement des jÅngsten Gesch!ftsjahres auf IFRS erforderlich.

Wird aufgrund der prospektrechtlichen Vorgaben (rÅckwirkend) ein vollst!ndiger IFRS-Abschluss
erstmalig erstellt, dann liegt eine erstmalige Anwendung der IFRS vor. In diesem Fall ist grund-
s!tzlich der Standard IFRS 1 anwendbar (ausfÅhrlich Kap. XIX., S. 485 ff.). In einem erstmaligen
IFRS-Abschluss sind sowohl das aktuelle Gesch!ftsjahr als auch die Vorperiode auf Grundlage
der IFRS darzustellen (siehe im Detail IFRS 1.21). Mit einem solchen Abschluss kÇnnen fÅr pro-
spektrechtliche Zwecke aber gleich zwei Perioden abgedeckt werden: Verlangt die Prospektver-
ordnung etwa ein restatement der Gesch!ftsjahre 2018 und 2019 auf IFRS, dann muss dazu nur
ein IFRS-Abschluss fÅr das Gesch!ftsjahr 2019 aufgestellt und geprÅft werden, weil dieser auch
die geprÅften Finanzinformationen fÅr das Gesch!ftsjahr 2018 enth!lt. Auch bestimmte #ber-
leitungen von nationalem Bilanzrecht auf IFRS sind gem!ß IFRS 1.24 erforderlich. Diese #berlei-
tungen sollten bei dieser Gelegenheit ausfÅhrlich gemacht werden, um damit gleich die pro-
spektrechtlichen Anforderungen zu erfÅllen (bridge approach).

IFRS- bzw. nationale AbschlÅsse, die prospektrechtlich erforderlich sind, kÇnnen entweder direkt
im Prospekt wiedergegeben werden oder in Form eines Verweises aufgenommen werden
(Art. 28 Prospektverordnung; z. B. Verweis auf die Internetadresse). Die g!ngige Variante ist der
Verweis. Mit dem Verweis werden die AbschlÅsse integraler Bestandteil des Prospekts, Fehler in
den AbschlÅssen kÇnnen eine Prospekthaftung nach sich ziehen.

In der EU prospektpflichtige Emittenten aus Drittl!ndern mÅssen historische Finanzinformatio-
nen nach den IFRS oder nach nationalen Rechnungslegungsstandards aufstellen, die den IFRS
gleichwertig sind. Ist keine Gleichwertigkeit gegeben, dann ist ein restatement auf IFRS erforder-
lich (Anhang I Kap. 20.1 und Anhang IV Kap. 13.1). FÅr die Beurteilung der Gleichwertigkeit gel-
ten dieselben Regeln wie fÅr die laufende Finanzberichterstattung (Kap. I.2.3., S. 8 ff.).

Ein „Bilanzeid“ – wie etwa in Jahresfinanzberichten oder Halbjahresfinanzberichten – ist fÅr die
historischen Finanzinformationen nicht eigens vorgesehen. Allerdings haben die verantwort-
lichen Personen im Prospekt zu erkl!ren, dass sie die erforderliche Sorgfalt haben walten lassen,
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um sicherzustellen, dass die Angaben ihres Wissens richtig und vollst!ndig sind. Damit ergeben
sich fÅr die verantwortlichen Personen eine entsprechende Haftung und mitunter sogar straf-
rechtliche Konsequenzen fÅr fehlerhafte historische Finanzinformationen.

Neben den AbschlÅssen selbst sind in den Prospekt auch ausgew!hlte Finanzinformationen fÅr
alle Perioden aufzunehmen, die in den historischen Finanzinformationen abgedeckt sind (d. h.
die letzten drei oder zwei Gesch!ftsjahre bzw. Zwischenberichtszeitr!ume). Diese umfassen ins-
besondere „SchlÅsselkennzahlen“ (z. B. Umsatz, Betriebsergebnis, Ergebnis je Aktie, Bilanzsum-
me, UmlaufvermÇgen, Eigenkapital der KonzerneigentÅmer, Minderheitenkapital, erkl!rte Divi-
denden je Aktie etc.; ausfÅhrlich CESR-Kommentar zur Prospektverordnung, CESR/05-054b,
Kap. II).

Aktienemittenten mÅssen neben den ausgew!hlten Finanzinformationen auch umfassende In-
formationen zur Finanzlage, zu Sachanlagen, zur Eigenkapitalausstattung (einschließlich Fremd-
finanzierungsbedarf) sowie Trendinformationen bereitstellen.

Die ausgew!hlten Finanzinformationen und die zus!tzlichen Informationen von Aktienemitten-
ten werden großteils aus den geprÅften AbschlÅssen Åbernommen (z. B. Bilanzsummen) oder
von diesen abgeleitet (z. B. der Finanzbedarf aus der F!lligkeitsanalyse von Verbindlichkeiten im
Anhang). Diese Angaben mÅssen nicht gesondert vom WirtschaftsprÅfer geprÅft werden. Aus
HaftungsgrÅnden ist es mittlerweile g!ngige Praxis, den WirtschaftsprÅfer die richtige #berlei-
tung der Zahlen kontrollieren zu lassen. Der WirtschaftsprÅfer stellt dazu dem Emittenten einen
Comfort Letter aus; dem Comfort Letter wird ein Prospektentwurf beigelegt, auf dem jede Zahl
mit einem bestimmten Buchstaben markiert ist, der die PrÅfungshandlung des WirtschaftsprÅ-
fers dokumentiert (Tick Marks).

Manchmal kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen dem Prospekt und den inkorporierten Ab-
schlÅssen, die auch bei der Prospektbilligung durch die AufsichtsbehÇrden beanstandet werden.

2.4.4. Zwischenberichterstattung im Prospekt

„Wird das Registrierungsformular mehr als neun Monate nach Ablauf des letzten geprÅften Fi-
nanzjahres erstellt, muss es Interimsfinanzinformationen enthalten, die sich zumindest auf die
ersten sechs Monate des Gesch!ftsjahres beziehen sollten.“ Werden daher – bei einem Regelab-
schlussstichtag zum 31.12. – fertige Prospekte erst nach dem 30.9. und vor der Fertigstellung
des folgenden Jahresabschlusses zur Billigung eingereicht, dann ist ein Zwischenabschluss im
Prospekt erforderlich. Diese Interimsfinanzinformationen mÅssen nicht geprÅft sein (auf diesen
Umstand ist aber eindeutig hinzuweisen; Anhang I Kap. 20.6.2 und Anhang IV Kap. 13.5.2). Sie
werden grunds!tzlich nach jenen Rechnungslegungsstandards erstellt, nach denen auch die
dargestellten JahresabschlÅsse pr!sentiert werden. Werden die jÅngsten historischen Finanz-
informationen nach IFRS dargestellt, dann werden InterimsabschlÅsse nach IAS 34 aufgenom-
men.
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3. Europ!ischer „Endorsement Mechanism“

3.1. Komitologieverfahren

Die EU prÅft die IFRS nach dem in der IAS-Verordnung 1606/2002/EU festgelegten Anerken-
nungsmechanismus (endorsement mechanism) und verlautbart sie dann im Amtsblatt der Euro-
p!ischen Union. Die IFRS mÅssen ein getreues Bild der VermÇgens-, Finanz- und Ertragslage ver-
mitteln (True and Fair View-Prinzip) und dÅrfen dem Gemeinwohl nicht zuwiderlaufen. Das True
and Fair View-Prinzip ergibt sich aus der Vierten (78/660/EWG) und Siebenten (83/349/EWG)
Gesellschaftsrechtsrichtlinie. Abgesehen von der ErfÅllung des True and Fair View-Prinzips mÅs-
sen die IAS/IFRS aber nicht richtlinienkonform sein, d. h. es erfolgt keine PrÅfung, ob sie mit je-
der Einzelvorschrift der beiden Richtlinien Åbereinstimmen.

Die IAS-Verordnung erm!chtigt die Kommission zur Verlautbarung der IFRS und IFRIC als Kom-
missionsverordnung im Amtsblatt der Europ!ischen Union. Als EU-Verordnung sind die Åber-
nommenen IFRS und IFRIC unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht.

Im europ!ischen Rechtsrahmen hat die Kommission allerdings keine Legislativkompetenz. Die
Legislative obliegt grunds!tzlich dem Rat. Die #bernahme der IFRS erfolgt daher nach dem so-
genannten Komitologieverfahren. Das Komitologieverfahren schafft eine Ausnahme, um den
Prozess der Rechtssetzung zu beschleunigen. Die Rechtssetzung durch die Kommission wird
vom Rat aber nur toleriert, solange diese in #bereinstimmung mit den politischen Vertretern
der Mitgliedstaaten erfolgt. „Die Kommission wird von einem Regelungsausschuss unterstÅtzt,
der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommis-
sion den Vorsitz fÅhrt.“ (Verfahrensregelungen Art. 5a, Ratsbeschluss 1999/468/EG i. d. F. des
Ratsbeschlusses 2006/512/EG). Im Fall der IAS-Verordnung wird dieser Ausschuss meist mit
dem englischen Begriff Accounting Regulatory Committee (ARC) bezeichnet; er tagt im Zwei-
monatsrhythmus in BrÅssel. Das ARC stellt die politisch-rechtliche Instanz im endorsement me-
chanism dar und entscheidet nach dem Mehrheitsprinzip, wobei die Kommission kein Stimm-
recht hat. KÇnnen sich Kommission und ARC nicht einigen, dann wird das Vorhaben dem Rat
zur Entscheidung vorgelegt. Die Kommission kann im Alleingang jedenfalls keine IFRS oder IFRIC
verordnen. Da sich das ARC vorwiegend aus Vertretern der nationalen Ministerien zusammen-
setzt, wÅrde der Rat vermutlich dieselbe Position einnehmen wie das ARC. Darum sucht die
Kommission stets das Einvernehmen mit dem ARC; bisher war dies auch immer mÇglich.

Neben dem ARC sieht die IAS-Verordnung im Erw!gungsgrund 10 auch einen technischen Aus-
schuss vor, der die Kommission bei der Bewertung der IFRS fachlich beraten und unterstÅtzen
soll.

Als technischer Ausschuss wurde die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) mit
Sitz in BrÅssel gegrÅndet. EFRAG besteht wiederum aus einer technischen Expertengruppe
(EFRAG-TEG) und einem Supervisory Board. EFRAG ist einerseits gegenÅber der Kommission und
dem ARC t!tig und erarbeitet positive oder negative #bernahmeempfehlungen fÅr neue IFRS
und IFRIC (endorsement advice). Kommission und ARC sind daran aber nicht gebunden und ha-
ben Standards auch schon gegen die Empfehlung von EFRAG verabschiedet. Andererseits ist
EFRAG gegenÅber dem IASB t!tig und kommentiert neue Projekte und StandardentwÅrfe.

Nach Beschlussfassung im ARC muss der Verordnungsentwurf der Kommission seit dem Jahr
2008 auch dem Europ!ischen Parlament unterbreitet werden. Das Europ!ische Parlament kann
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den Verordnungsentwurf ablehnen; in diesem Fall kann ein IFRS bzw. ein IFRIC in der vor-
geschlagenen Form nicht in der EU Åbernommen werden. Mit dieser Neuerung wurde das #ber-
nahmeverfahren auf eine breitere demokratische Basis gestellt, was fÅr die globalen Harmoni-
sierungsbestrebungen der Rechnungslegung auch eine Einschr!nkung bedeutet. Allerdings hat
das Europ!ische Parlament bisher einen konsensorientierten Kurs eingeschlagen.

AABBBB.. 22:: EEuurroopp!!iisscchheerr EEnnddoorrsseemmeenntt MMeecchhaanniissmm nnaacchh ddeemm KKoommiittoollooggiieevveerrffaahhrreenn

Die IFRS und IFRIC werden als Kommissionsverordnung verlautbart. „Die Verordnung hat all-
gemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.“ (Art. 249 des Vertrages zur GrÅndung der Europ!ischen Gemeinschaft). EU-Verordnungen
stehen im europ!ischen Rechtssystem Åber allen nationalen Gesetzen (sogar Åber nationalen
Verfassungsgesetzen). Ergibt sich daher ein Konflikt zwischen einem IFRS-Standard und einem
nationalen Gesetz und kann dieser Konflikt nicht im Auslegungsweg gelÇst werden, dann gehen
die IFRS dem nationalen Recht vor. Konflikte kÇnnen sich aus erg!nzenden nationalen Rech-
nungslegungsanforderungen fÅr IFRS-AbschlÅsse ergeben oder aus dem Zusammenspiel der
VerÇffentlichungspflichten nach IFRS und nationalen Geheimhaltungspflichten wie z. B. Bank-
geheimnis oder Datenschutzrecht. Unternehmen und BehÇrden dÅrfen sich aber nicht auf ein
entgegenstehendes nationales Recht berufen.

Neben den eigentlichen Standards (IAS und IFRS) werden auch die Interpretationen (SIC und
IFRIC) als Kommissionsverordnungen im Amtsblatt verlautbart. Die Interpretationen sind daher
keine „beliebige“ Auslegung, sondern in jeder Hinsicht verbindliches Europarecht.

Die IFRS-Bilanzierungsgrunds!tze ergeben sich fÅr das IASB aus dem Rahmenkonzept (Frame-
work). Das Rahmenkonzept wurde zwar nicht im Amtsblatt der Europ!ischen Union verlautbart.
„Nichtsdestoweniger bildet es die Grundlage fÅr die Urteilsbildung bei der LÇsung von Rechnungs-
legungsproblemen“ (Kommentar der Kommission zur IAS-Verordnung, Abschnitt 2.1.5). Außer-
dem verweisen die verlautbarten IAS bzw. IFRS mehrfach auf das Rahmenkonzept. Nach IAS 1.15
sind die VermÇgens-, Finanz- und Ertragslage und die Cashflows grunds!tzlich nach den Defini-
tionen und Erfassungskriterien im Rahmenkonzept darzustellen; mit diesem Verweis ist das
Rahmenkonzept indirekt verbindlich.



3. Europ!ischer „Endorsement Mechanism“

17

In diesem Buch werden aus Aktualit!tsgrÅnden die neuesten, vom IASB verlautbarten Standards
dargestellt. Auf bekannte Probleme beim Endorsement wird hingewiesen. Aufgrund der mit-
unter kritischen Umsetzungsfristen mÅssen Unternehmen den jeweils aktuellen Umsetzungs-
stand laufend ÅberprÅfen. Der aktuellste Stand der Verlautbarungen und die jeweiligen Ent-
scheidungen des ARC sind auf der Kommissions-Homepage einsehbar. Auch EFRAG bietet auf
seiner Homepage einen #bersichtsstatus Åber das erfolgte Endorsement.

FÅr europ!ische Unternehmen im Anwendungsbereich der IAS-Verordnung 1606/2002/EG ist
allein die im Amtsblatt verlautbarte Version der IAS/IFRS verbindlich. Diese kann sich aus den
folgenden GrÅnden von der „Originalversion“ des IASB unterscheiden:

" Der endorsement mechanism beansprucht meist ein Jahr, bis ein vom IASB verlautbarter
Standard oder eine %nderung (amendment) im Amtsblatt verÇffentlicht wird. Aus diesem
Grund kommen manche Standards bzw. %nderungen bestehender Standards in der EU erst
versp!tet zur Anwendung. Dies wirkt sich i. d. R. darin aus, dass Wahlrechte zur vorzeitigen
Anwendung neuer Standards in der EU nicht gelten und die IFRS in der EU erst unmittelbar
vor der zwingenden Erstanwendung Geltung erlangen.

" Die Kommission lehnt in seltenen F!llen einzelne Standards ab (keine Verlautbarung) oder
sie verlautbart sie nur mit Streichungen (carve outs).

W!hrend carve outs nur sehr selten vorkommen, sind zeitliche VerzÇgerungen in der #bernah-
me durch die EU ein erhebliches, praxisrelevantes Problem: Neue Standards und %nderungen
haben meist eine ausreichend lange Vorlaufzeit fÅr ein zwingendes Inkrafttreten, sodass die
Verlautbarung im Amtsblatt grunds!tzlich immer rechtzeitig vor Beginn der betroffenen Perio-
de erfolgt. Allerdings erlauben neue Standards und %nderungen in fast allen F!llen eine freiwil-
lige, vorzeitige Anwendung in frÅheren Perioden. Die freiwillige, vorzeitige Anwendung ist aber
in der EU erst mÇglich, wenn die Verlautbarung im Amtsblatt erfolgt ist; vorher hat eine Rege-
lung des IASB fÅr europ!ische Unternehmen keine rechtliche Basis und darf nicht befolgt wer-
den.

Neue Standards und %nderungen kÇnnen rÅckwirkend fÅr das abgelaufene Gesch!ftsjahr be-
rÅcksichtigt werden, wenn die Verlautbarung vor der Unterzeichnung des Jahresabschlusses
durch das Management erfolgt ist. Unternehmen kÇnnen in der laufenden Buchhaltung bereits
nach dem neuen Standard buchen, wenn ein Beschluss im ARC gef!llt wurde und eine Verlaut-
barung vor der geplanten Aufstellung des Jahresabschlusses absehbar ist. Mitteilung der Euro-
p!ischen Kommission im ARC-Meeting am 30.11.2005: „A question has arisen regarding what
date should be used for the applicability of endorsed IFRS. This is especially relevant where the
IASB publishes a standard before the balance sheet date of a company but it is endorsed by the EU
and published in the Official Journal only after that date. The Commission Regulations endorsing
IFRS typically require companies to apply the specified IFRS , . . . as from the commencement date
of its [200X] financial year at the latest.‘ This mirrors the provisions in the related IFRS where there
is an effective date and a provision where early application is encouraged. Therefore, the Commis-
sion informed Member States that Regulations endorsing IFRS published in the Official Journal
and entering into force after the balance sheet date but before the date the financial statements
are signed may be used voluntarily by companies where early application is permitted in the Regu-
lation and the related IFRS.“
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Aufgrund der carve outs und ggf. durch zeitliche VerzÇgerungen im endorsement mechanism
mÅssen Unternehmen im Anwendungsbereich der IAS-Verordnung stets die europ!ische Ver-
sion der IFRS befolgen. Daher darf auch im Jahresabschluss bzw. im Best!tigungsvermerk des
WirtschaftsprÅfers nicht die #bereinstimmung mit der Originalversion behauptet werden. Kom-
mission und ARC haben sich daher auf eine Standardformulierung verst!ndigt. Danach wird
grunds!tzlich nur die #bereinstimmung „in accordance with the IFRS as adopted by the EU“ be-
st!tigt.

Der mitunter aufwendige Zustimmungsprozess ist fÅr die demokratische Legitimation unum-
g!nglich: Die IFRS belasten Unternehmen mit erheblichen Kosten, VerstÇße gegen die IFRS wer-
den verwaltungs- und strafrechtlich verfolgt und die IFRS-AbschlÅsse sind die Basis fÅr Kaufent-
scheidungen und Bonit!tseinstufungen. Die IFRS sind nicht bloß ein technischer Standard, son-
dern haben eine hohe faktische Bedeutung fÅr die Entwicklung der Europ!ischen Union. Mit der
Rechnungslegung werden auch sozial- und gesellschaftspolitische Weichen gestellt:

" Welche faktische Macht und Regelungskompetenz wird den freien Marktprozessen einge-
r!umt und wann sind Marktteilnehmer vor diesen Prozessen durch Informationsreduktion
zu schÅtzen? Dies betrifft z. B. Informationen Åber Verluste, die Abw!rtsspiralen auslÇsen
und eben diese Verluste verst!rken. Bei einer Bank kann etwa die bloße Information Åber
mÇgliche Zahlungsschwierigkeiten eben diese verursachen.

" Welche Bedeutung wird der Finanzwirtschaft im Vergleich zur Realwirtschaft einger!umt?
Die IFRS definieren WertschÇpfung im Bereich der Finanzwirtschaft sehr weit (im Rahmen
des Fair Value-Accountings), w!hrend in der Realwirtschaft die WertschÇpfung weiterhin
konservativ am Umsatzakt gemessen wird.

" FÅr welche Abschlussadressaten werden Informationen aufbereitet? Die IFRS-AbschlÅsse
sind aufgrund ihrer Komplexit!t nur fÅr Spezialisten verst!ndlich und mÅssen klassischen
Adressaten wie der $ffentlichkeit und den Arbeitnehmern von Spezialisten „Åbersetzt“ wer-
den. Die laufende Entwicklung geht einen Schritt weiter: Da Bilanz- und GuV-Kennzahlen
aufgrund komplexer Bewertungsmethoden nur zusammen mit den umfassenden Anhang-
angaben interpretierbar sind, lassen sich analytische Aussagen fast nur mit professionellen
Analysesystemen gewinnen (Vergleichsdatenbanken, Ratingsystemen udgl.), die in hochspe-
zialisierten Analyseabteilungen gefÅhrt werden. Den Abschlussadressaten darf man sich zu-
kÅnftig nicht mehr als natÅrliche Person vorstellen.

Eine rein expertokratische Normensetzung durch einen Verein ist angesichts der Bedeutung der
Rechnungslegung unvorstellbar. Im Ergebnis fÅhrt der Endorsement-Prozess aber nur zu einer
geringen Abhilfe, weil die EU keine eigenen Standards schaffen kann.

3.2. Auslegungsfragen in der EU

Als prinzipienorientierte Standards erÇffnen die IFRS regelm!ßig AuslegungsmÇglichkeiten, die
grunds!tzlich nur auf globaler Basis beantwortet werden sollten, damit nicht in verschiedenen
EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche Auslegungen herrschen. Dies wÅrde einerseits die Ver-
gleichbarkeit beeintr!chtigen und andererseits multinationale Konzerne vor praktische Proble-
me stellen, wenn AuslandstÇchter die IFRS anders auslegen mÅssen als das Mutterunterneh-
men im Konzernabschluss.
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Als ersten LÇsungsansatz hat die Europ!ische Kommission im Mai 2006 den „European Roundta-
ble on Consistent Application“ als Forum zur Sammlung von Auslegungsfragen eingerichtet, die
dann an das IFRIC weitergeleitet wurden. Die Initiative ist allerdings wieder eingeschlafen, seit
2008 gibt es keinen Roundtable mehr. Somit gibt es keinen formellen Prozess zur Kl!rung von
Auslegungsfragen. Da die IFRS als EU-Verordnung Åbernommen werden, unterliegen sie im Falle
eines Rechtsstreits der Entscheidungskompetenz des EuGH; in der Praxis spielte dies bisher kei-
ne Rolle, schon allein aufgrund der langen Dauer eines solchen Verfahrens.

Zunehmende Bedeutung erhalten daher die Enforcement-Entscheidungen der ESMA-Arbeits-
gruppe EECS, die auf der ESMA-Homepage verÇffentlicht werden. Es handelt sich dabei um eine
Sammlung von Einzelfallentscheidungen nationaler Enforcement-Stellen. Da das Enforcement
nur konkrete, relativ eindeutige RegelungsverstÇße aufgreift und nicht prim!r zur Regelung von
Zweifelsfragen dient, sind die Enforcement-Entscheidungen kein Standard-Setting, liefern aber
oft Hinweise, inwieweit eine kleinere Abweichung von Standards noch toleriert wurde (z. B. auf-
grund der Wesentlichkeit) und wann jedenfalls ein wesentlicher Verstoß vorliegt.

Zweifelsfragen mÅssen daher anhand der Auslegungsmethodik gem!ß IAS 8.7 ff. individuell ge-
lÇst werden; grunds!tzliche Fragen werden nur vom IFRIC beantwortet.

3.3. IFRS im Einzelabschluss und IFRS fÅr SME

Die Anwendung der IFRS im Einzelabschluss bleibt weiterhin den Mitgliedstaaten Åberlassen
(Art. 5 der Verordnung 1606/2002/EG). Allerdings hat sich noch keine einheitliche Linie heraus-
gebildet: In der Åberwiegenden Mehrzahl der Staaten dÅrfen bzw. mÅssen EinzelabschlÅsse ka-
pitalmarktorientierter Unternehmen nach IFRS anstatt nach nationalen Standards erstellt wer-
den (befreiende IFRS-EinzelabschlÅsse).

Deutschland erlaubt die Anwendung der IFRS im Einzelabschluss nur fÅr Publizit!tszwecke; die
Anwendung der IFRS im Einzelabschluss hat damit keine befreiende Wirkung, ein handelsrecht-
licher Abschluss muss weiterhin aufgestellt werden.

Mit der befreienden Anwendung der IFRS im Einzelabschluss werden diese auch fÅr die Gewinn-
ausschÅttung maßgeblich. Die Grundlage dafÅr bietet die zweite Gesellschaftsrechtsrichtlinie
77/91/EWG Åber die Kapitalerhaltung. Die Kommission hat im Jahr 2006 ein Projekt zur Aktua-
lisierung der zweiten Gesellschaftsrechtsrichtlinie gestartet. Sie Åberlegte, die Richtlinie ins-
gesamt aufzuheben und die Kapitalerhaltung ganz ins Ermessen der Mitgliedstaaten zu stellen;
dieses Ziel wurde aber wegen der Gefahr eines negativen Regelungswettbewerbs zwischen den
Mitgliedstaaten aufgegeben („race to the bottom“). Dann wurde eine %nderung der Grundkon-
zeption Åberlegt: Eine Variante w!re, die ausschÅttungsf!higen Gewinne nicht anhand von Jah-
resabschlÅssen zu ermitteln, sondern mit einem eigenen „Liquidit!tstest“. Die AusschÅttungen
basieren danach z. B. auf dem Free Cashflow. Zu all diesen Fragen gab die Kommission eine um-
fassende Studie bei KPMG in Auftrag. Diese kam zu dem ernÅchternden Ergebnis, dass kein Re-
formbedarf besteht und die Richtlinie auch im Anwendungsbereich der IFRS umsetzbar ist und
den Mitgliedstaaten sinnvolle MÇglichkeiten bietet, einen IFRS-Einzelabschluss als Grundlage
fÅr die Kapitalerhaltung zu verwenden. Dies ist schließlich auch die Praxis in den betroffenen
Mitgliedstaaten. Die Kommission hat daraufhin ihr Projekt zur %nderung der zweiten Gesell-
schaftsrechtsrichtlinie eingestellt. Damit sind grunds!tzliche %nderungen in diesem Bereich un-
wahrscheinlich, und das wohl fÅr Jahrzehnte.
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TTAABB.. 22:: IIFFRRSS iimm EEiinnzzeellaabbsscchhlluussss mmiitt bbeeffrreeiieennddeerr WWiirrkkuunngg iinn EEUU-- uunndd EEWWRR--SSttaaaatteenn
((QQuueellllee:: EErrhheebbuunngg ddeerr EEuurroopp!!iisscchheenn KKoommmmiissssiioonn))

notierte Unternehmen nicht notierte Unternehmen

Belgien noch offen noch offen

D!nemark ja (zwingend) ja (optional)

Deutschland Nein nein

Estland ja (zwingend) ja (optional)

Finnland ja (optional) ja (optional)

Frankreich Nein nein

Griechenland ja (zwingend) ja (optional)

Irland ja (optional) ja (optional)

Island Ja (optional) ja (optional)

Italien ja (außer Versicherungen) ja (teilweise)

Lettland ja (zwingend) ja (teilweise)

Liechtenstein ja (optional) ja (optional)

Litauen ja (zwingend) ja (optional)

Luxemburg ja (optional) ja (optional)

Malta ja (zwingend) ja (zwingend)

Niederlande ja (optional) ja (optional)

Norwegen ja (optional) ja (optional)

$sterreich Nein nein

Polen ja (optional) ja (teilweise)

Portugal ja (optional mit Ausnahmen) ja (optional mit Ausnahmen)

Schweden Nein nein

Slowakei ja (optional) ja (teilweise)

Slowenien ja (optional) ja (optional)

Spanien Nein nein

Tschechien ja (zwingend) nein

UK ja (optional) ja (optional)

Ungarn Nein nein

Zypern ja (zwingend) ja (zwingend)

#ber eine EinfÅhrung der IFRS fÅr Steuerzwecke wird auf europ!ischer Ebene nachgedacht. Die
Europ!ische Kommission hat im Juli 2004 ein Projekt fÅr eine „einheitliche konsolidierte KÇrper-
schaftsteuerbemessungsgrundlage“ begonnen und eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der euro-
p!ischen Finanzministerien gegrÅndet. Die Kommission mÇchte fÅr grenzÅberschreitend t!tige
Konzerne eine KÇrperschaftsteuer auf der Basis von KonzernabschlÅssen einfÅhren, die aber
weiterhin von den Mitgliedstaaten erhoben wird. Steuersubjekt ist nicht mehr die Einzelgesell-
schaft, sondern der Gesamtkonzern. Die Kommission mÇchte damit den Aufwand internationa-
ler Konzerne reduzieren, die Steuerbemessungsgrundlage nach unterschiedlichen Systemen zu
berechnen; außerdem sollen steuerliche Gestaltungsmodelle unterbunden werden, die nationa-
le Unterschiede gezielt zur Steuerminderung einsetzen. Damit wÅrde auch die Voraussetzung
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entfallen, fÅr Zwecke der Steuerbemessung grenzÅberschreitender Konzerne EinzelabschlÅsse
zu erstellen. Rein national t!tige Unternehmen und Klein- und Mittelbetriebe sollen weiterhin
nach der nationalen Gewinnermittlung besteuert werden, die aber ebenfalls in vielen L!ndern
zunehmend auf IFRS umgestellt wird.

Die IFRS sind prim!r fÅr Konzernunternehmen und Unternehmen des Finanzsektors gedacht,
die Åber einen entsprechend entwickelten Datenhaushalt verfÅgen. Viele Bestimmungen betref-
fen Themen, die bei kleinen Unternehmen irrelevant sind (z. B. Zwischenberichterstattung oder
Segmentberichterstattung). Außerdem gelten die IFRS als zu komplex, um sie in Kleinbetrieben
einzufÅhren. Daher wurde im Juli 2009 eine reduzierte Version mit ausgew!hlten Vorschriften
fÅr kleine und mittlere Unternehmen vom IASB verlautbart (IFRS for SME – IFRS for Small and
Medium-Sized Entities).

Die Definitionen und Bewertungsregeln entsprechen grob jenen der IFRS, allerdings wurden sie
erheblich gestrafft und vereinfacht (z. B. planm!ßige Firmenwertabschreibung anstatt eines
j!hrlichen Werthaltigkeitstests). Es gibt weniger Bewertungskategorien und die Pflichtangaben
im Anhang wurden auf einen Bruchteil reduziert. Außerdem ist die Bewertung weniger aufwen-
dig.

Die IFRS for SME werden in der EU nicht Åbernommen und dies ist auch auf lange Sicht unwahr-
scheinlich. Die derzeit gÅltige IAS-Verordnung bietet keine MÇglichkeit fÅr die #bernahme – es
mÅsste daher ein neuer europ!ischer Rechtsakt geschaffen werden. Die Kommission, die dafÅr
die Initiative ergreifen mÅsste, und die weitaus Åberwiegende Mehrheit im ARC lehnen die Ein-
fÅhrung der IFRS for SME aber ab, weil zus!tzlicher bÅrokratischer Aufwand fÅr den Mittelstand
befÅrchtet wird. Außerdem wÅrde es bei mittelst!ndischen Unternehmen keinen großen Vorteil
bringen, wenn die AbschlÅsse international vergleichbar sind; die Abschlussadressaten sind in
aller Regel lokal begrenzt. Vorteile bringen hier eher die Synergien zur ohnedies national gepr!g-
ten Steuerbilanz. Die Kommission verfolgt derzeit die Politik der Kostenreduktion fÅr europ!i-
sche Unternehmen und widmet sich daher vorrangig der Vereinfachung bestehender Bilanz-
richtlinien. Die EinfÅhrung der IFRS for SME w!re diesem Ziel diametral entgegengesetzt. Aller-
dings Åberlegen einzelne Mitgliedstaaten (z. B. UK), die IFRS for SME als nationalen Rechnungs-
legungsstandard im einzelstaatlichen Recht zu Åbernehmen. Die Vierte Richtlinie steht dem
grunds!tzlich nicht entgegen. Die IFRS for SME haben zumindest in Deutschland und $sterreich
in den n!chsten zehn Jahren keine Relevanz und werden daher hier nicht dargestellt. Allerdings
w!re es denkbar, nicht kapitalmarktorientierten Konzernen die Anwendung der IFRS for SME fÅr
ihren Konzernabschluss zu erlauben, um den Kostenaufwand im Vergleich zu einem freiwillig
erstellten, vollst!ndigen IFRS-Konzernabschluss zu vermindern.
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4. IFRS-Enforcement und Qualit!tskontrolle der
WirtschaftsprÅfung

Nach US-amerikanischem Vorbild hat in Europa die Errichtung eines Enforcement-Systems be-
gonnen. Mit dem Enforcement wird die #berwachung der Finanzberichterstattung kapital-
marktorientierter Unternehmen durch externe, nicht mit dem gesetzlichen AbschlussprÅfer
identische und unabh!ngige Stellen bezeichnet. Enforcement – im Gegensatz zum Endorse-
ment – bedeutet also die faktische Durchsetzung der IFRS.

Aufgrund der Transparenzrichtlinie (Art. 24 Abs. 4 der Richtlinie 2004/109/EG) musste jeder Mit-
gliedstaat bis Januar 2007 eine entsprechende Enforcement-Stelle mit behÇrdlichen Befugnis-
sen errichten.

Die Enforcement-Einrichtung im Sinne der Richtlinie prÅft die Einhaltung der Rechnungs-
legungsstandards durch jene Unternehmen, deren Wertpapiere an einem geregelten Markt zu-
gelassen sind. Diese Unternehmen bilanzieren aufgrund der IAS-Verordnung meist nach IFRS,
daher bezieht sich das Enforcement vorwiegend auf IFRS-AbschlÅsse (nationale Rechnungs-
legungsstandards nur insoweit, als kein Konzernabschluss aufgestellt wird).

Das Enforcement besteht in einer zus!tzlichen behÇrdlichen Aufsicht Åber die Finanzbericht-
erstattung – unabh!ngig von der bereits etablierten JahresabschlussprÅfung. Es soll als „zwei-
tes Standbein“ das Vertrauen der Anleger st!rken. Die Enforcement-Stellen werden nur punk-
tuell t!tig; sie nehmen keine vollst!ndige JahresabschlussprÅfung vor und erteilen keinen Be-
st!tigungsvermerk. Die Enforcement-Stelle wendet sich direkt an die Unternehmen und nicht
an die WirtschaftsprÅfer. Enforcement darf nicht mit der Qualit!tskontrolle von WirtschaftsprÅ-
fern verwechselt werden.

In Deutschland wurde mit dem Bilanzkontrollgesetz der gesetzliche Rahmen geschaffen. Die
Bundesanstalt fÅr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist danach als EnforcementbehÇrde vor-
gesehen. Laufende PrÅfungen erfolgen aber durch die Deutsche PrÅfstelle fÅr Rechnungslegung
(DPR; umgangssprachlich auch als „Bilanzpolizei“ bezeichnet). Feststellungen Åber VerstÇße ge-
gen die Rechnungslegungsvorschriften werden entweder im Einvernehmen mit den Unterneh-
men von der PrÅfstelle festgestellt oder von der BaFin im behÇrdlichen Verfahren. In beiden F!l-
len wird von der BaFin dann ein FehlerverÇffentlichungsverfahren gefÅhrt und dem Unterneh-
men die FehlerverÇffentlichung aufgetragen.

$sterreich hat sich fÅr das Designationsmodell entsprechend Art. 24 Abs. 2 der Transparenz-
richtlinie EG/109/2004 entschieden. FÅr das Enforcement ist grunds!tzlich die Finanzmarktauf-
sicht verantwortlich. Diese erstellt den PrÅfplan, die PrÅfschwerpunkte und die PrÅfbedingun-
gen und Åbertr!gt die PrÅfungen an die Çsterreichische PrÅfstelle fÅr Rechnungslegung. Bei Çf-
fentlichem Interesse, also wenn es Indizien fÅr wesentliche Fehler gibt, hat die Finanzmarktauf-
sicht die PrÅfungen selbst durchzufÅhren. Die PrÅfberichte der PrÅfstelle werden von der Fi-
nanzmarktaufsicht gewÅrdigt und in Zweifelsf!llen nachgeprÅft. Die Finanzmarktaufsicht hat
auch darÅber zu entscheiden, ob im PrÅfbericht der PrÅfstelle angefÅhrte Fehler wesentlich
sind. Dann leitet sie ein FehlerverÇffentlichungsverfahren ein, in das die betroffenen Unterneh-
men einbezogen werden. Am Ende des Verfahrens wird dem Unternehmen ggf. die Fehlerver-
Çffentlichung per Bescheid aufgetragen.
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Mit der Entwicklung von europ!ischen Enforcement-Grunds!tzen ist die europ!ische Wert-
papieraufsichtsbehÇrde ESMA (European Securities and Markets Authority) betraut und hat ent-
sprechende Richtlinienkompetenz (Art. 16 ESMA-VO). Eine Arbeitsgruppe der ESMA, die EECS
(European Enforcers Coordination Sessions) hat eine koordinierende und meinungsbildende Rolle
zwischen den nationalen Enforcement-Einrichtungen eingenommen. Die Entscheidungskom-
petenz im Einzelfall bleibt aber bei der nationalen EnforcementbehÇrde, die ESMA hat aber die
Aufgabe der Koordination.

Ebenfalls neu geregelt wurden die Qualit!tskontrolle von WirtschaftsprÅfern und die #bernah-
me internationaler WirtschaftsprÅfungsstandards (ISA) ins europ!ische Recht. Die wesentlichen
Grundlagen ergeben sich aus der neuen AbschlussprÅferrichtlinie (2006/43/EG); dies hat wiede-
rum nichts mit dem IFRS-Enforcement zu tun.

Die internationalen WirtschaftsprÅfungsstandards (International Standards on Auditing – ISA)
werden von einem internationalen Komitee erlassen, dem International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB). Tr!gerorganisation des IAASB ist die International Federation of Ac-
countants (IFAC) mit Sitz in New York. Die Arbeiten des IAASB werden von einem Qualit!tssiche-
rungsgremium Åberwacht, dem Public Interest Oversight Board (PIOB). Allerdings l!sst die Ent-
wicklung von PrÅfungsstandards durch die PrÅfer selbst vermuten, dass vor allem Eigeninteres-
sen im Sinne einer Haftungsminimierung vorangetrieben werden. Dies ist der PrÅfungsqualit!t
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht abtr!glich und fÅhrt zu einer Åbersteigerten Abw!lzung der
Verantwortung auf Vorst!nde und interne Kontrollmechanismen. Diesem Standardsetting fehlt
noch jenes Ausmaß an Integrit!t, das bei den IFRS erreicht wurde.

Mit der neuen AbschlussprÅferrichtlinie werden die ISA als Kommissionsverordnung ins europ!-
ische Recht Åbernommen werden. Zur begrifflichen Abgrenzung zum IFRS-Endorsement wird
der Prozess als ISA-Adoption bezeichnet. Anders als bei den IFRS kÇnnen die Mitgliedstaaten
aber zus!tzliche PrÅfverfahren oder PrÅfungsanforderungen in Erg!nzung zu den ISA vorschrei-
ben. FÅr die #bernahme der ISA ist ebenso wie fÅr die IFRS das Komitologieverfahren vorgese-
hen. Dazu wurde ein Ausschuss aus Vertretern der Mitgliedstaaten eingerichtet, das Audit
Regulatory Committee (AuRC).
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AABBBB.. 33:: ##bbeerrnnaahhmmeepprroozzeessss ddeerr IISSAA

IAASB

MitgliedstaatenvertreterAuRC

Bestellung Überwachung
PIOBIFAC

Kommission

europäischer Rat

ISA-
Verordnung

Abschlussprüfer

technische Beratung

keine Einigung

CEAOB

nationale Qualitäts-
sicherungsbehörde

Mitglied

Prüfung

unmittelbare
Geltung

ISA

FÅr die nationalen Qualit!tssicherungsbehÇrden wurde durch die neue AbschlussprÅferrichtlinie
ab 2016 eine europ!ische Dachorganisation gebildet, das Committee of European Auditing
Oversight Bodies (CEAOB). Neben einer koordinierenden Funktion soll die CEAOB auch die Kom-
mission fachlich bei der #bernahme der ISA beraten. Die CEAOB hat insoweit eine !hnliche
Funktion wie EFRAG im Rahmen des IFRS-Endorsement.

5. US-GAAP und Konvergenz mit den IFRS

5.1. Anwendbarkeit und Aufbau der US-GAAP

In der allgemeinen Diskussion zur internationalen Rechnungslegung wird regelm!ßig auf die
US-Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP) Bezug genommen.

Die US-GAAP sind in den USA derzeit fÅr alle Unternehmen verbindlich, die unter den Securities
and Exchange Act von 1934 fallen und daher bei der amerikanischen BÇrsenaufsicht (Securities
Exchange Commission, SEC) registriert sind. Das sind bÇrsennotierte Unternehmen und ein Groß-
teil aller nicht notierten Unternehmen mit Åber 500 Aktion!ren und einer Bilanzsumme von
Åber 10 Mio.US$. Der geprÅfte Jahresabschluss wird zusammen mit umfangreichen Pflicht-
angaben bei der SEC eingereicht („SEC Form 10-K“). Außerdem sind ungeprÅfte Quartals-
abschlÅsse zu erstellen („SEC Form 10-Q“). Ausl!ndische registrierte Unternehmen dÅrfen an-
statt eines US-GAAP-Abschlusses auch eine "berleitungsrechnung der wichtigsten Positionen
des Jahresabschlusses vorlegen („SEC Form 20-F“; reconciliation statement). Die Verpflichtung
zur Erstellung einer #berleitungsrechnung entf!llt fÅr jene ausl!ndischen Unternehmen, die ei-
nen IFRS-Abschluss erstellen (siehe Kap. I.5.2., S. 25 ff.).
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Neben dem Securities and Exchange Act gibt es in praktisch allen US-Bundesstaaten sogenannte
Blue Sky Laws (als Reaktion auf Wertpapierbetrugsskandale Anfang des 20. Jahrhunderts, bei
denen laut zynischen RichtersprÅchen den Investoren nur ein Anteil am blauen Himmel ver-
kauft wurde). Diese erg!nzen das nationale Wertpapieraufsichtsrecht und fÅhren u. a. weitere
Rechnungslegungspflichten auf Bundesstaatenebene ein.

Das amerikanische Steuerrecht (Internal Revenue Code, IRC) erfordert keine BuchfÅhrung nach
US-GAAP, sondern eine eigene steuerliche BuchfÅhrung („tax accounting“). Der Jahresabschluss
nach US-GAAP ist fÅr die Steuerbemessung nicht maßgeblich; zu Kontrollzwecken ist aber eine
Art „Mehr-Weniger-Rechnung“ der US-KÇrperschaftsteuererkl!rung beizulegen (Schedule M-1,
reconciliation of book- and taxable income).

Entgegen dem Wortlaut sind die US-GAAP nicht nur „allgemein anerkannt“, sie sind – zumin-
dest fÅr bÇrsennotierte Gesellschaften – verbindlich anzuwenden. Zust!ndig fÅr deren Erlas-
sung von US-GAAP fÅr gelistete Unternehmen ist die SEC. Die SEC kann private Standards aner-
kennen oder eigene Standards verÇffentlichen. Meist anerkennt sie die Standards des privaten
Standardsetters FASB.

UrsprÅnglich delegierte die SEC die Zust!ndigkeit fÅr die Standardsetzung im Jahr 1938 an die
Berufsvertretung der WirtschaftsprÅfer (AICPA). Diese grÅndete zuerst das Committee on Ac-
counting Procedures, das bis zu seiner AuflÇsung 51 Accounting Research Bulletins (ARB) ver-
Çffentlichte. An dessen Stelle trat im Jahr 1959 das Accounting Principles Board, das insgesamt
31 APB-Opinions verlautbarte. Die Abh!ngigkeit der ehrenamtlichen Mitglieder des APB von der
Privatwirtschaft fÅhrte allerdings zu massiver Çffentlicher Kritik, daher wurde im Jahr 1972 das
unabh!ngige Financial Accounting Standards Board (FASB) gegrÅndet, an das die SEC die Kom-
petenz fÅr die Standardsetzung bisher ausgelagert hat. Das FASB verÇffentlichte sogenannte
Statements on Financial Accounting Standards (SFAS).

Die Standards selbst bilden die sogenannte Verpflichtungsebene. S!mtliche Standards wurden
im Jahr 2009 zu einem systematischen Text zusammengefÅhrt (Kodifizierungsprojekt). Daneben
gibt es auch eine Empfehlungsebene. Dazu gehÇren verschiedene von der Berufsvertretung
AICPA und vom FASB verÇffentlichte Erl!uterungen und Interpretationen (im Einzelnen dar-
gestellt in Sellhorn et. al., Die neue Ordnung der US-GAAP, KoR 2010 S. 154 ff.).

5.2. Anerkennung der IFRS durch die SEC
Mit der verpflichtenden Anwendung der IFRS in der EU mussten europ!ische Unternehmen, die
in den USA notieren, neben dem IFRS-Abschluss zumindest eine #berleitungsrechnung auf US-
GAAP erstellen (Form 20-F). Daher hat die SEC im Dezember 2007 fÅr Emittenten mit Sitz außer-
halb der USA die IFRS als Rechnungslegungsstandard zugelassen.

Die Verpflichtung zur Erstellung einer #berleitungsrechnung entf!llt nur dann, wenn der Emit-
tent eine #bereinstimmung mit der Originalversion der IFRS erkl!rt, nicht aber, wenn er eine
#bereinstimmung mit den von der EU Åbernommenen IFRS erkl!rt. Rechtsgrundlage ist die SEC-
Final Rule 33-8879 vom 21.12.2007, Federal Register Volume 73, Nr. 3 vom 4.1.2008, S. 986 ff. Es
kommt nicht darauf an, ob der Emittent freiwillig oder aufgrund nationaler Bestimmungen ei-
nen IFRS-Abschluss aufstellt (Federal Register, S. 992). Weicht bei einem europ!ischen Emitten-
ten der IFRS-Abschluss aufgrund von Streichungen der EU von der Originalversion der IFRS ab,
dann kann er daher zus!tzlich einen IFRS-Abschluss nach der Originalversion erstellen und bei
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der SEC einreichen; nach derzeitigem Rechtsstand dÅrften i. d. R. keine wesentlichen Abweichun-
gen bestehen, außer bei bestimmten BankabschlÅssen. Die SEC-Regelung gilt derzeit auch nur
fÅr „foreign private issuers“, also nicht fÅr Emittenten mit Sitz in den USA.

Die SEC hat 2008 einen „Fahrplan“ zur Anerkennung der IFRS fÅr US-Emittenten erstellt und die-
sen im Jahr 2010 aktualisiert. Danach sollten ab frÅhestens 2015 auch US-Emittenten die IFRS
anwenden.

Im Zuge der Finanzkrise hat sich die Begeisterung der SEC fÅr die IFRS deutlich vermindert, sie
hat ihren Plan der IFRS-EinfÅhrung aber nicht aufgegeben. Die SEC plant nunmehr eine lang-
same, schrittweise Angleichung der US-GAAP an die IFRS, indem das FASB weiterhin bestehen
bleibt und die IFRS einzeln vor ihrer #bernahme in die US-GAAP prÅft, erg!nzt oder durch eige-
ne Standards ersetzt. Die Strategie der SEC ist in ihrem Staff-Arbeitsplan zu den IFRS vom
13.7.2012 festgelegt:

" Es wird auch weiterhin kein privates Standardsetting ohne rechtliche Anerkennung durch
die SEC geben:

„The Commission has the statutory authority to establish accounting standards for use by issu-
ers . . . The Commission has historically recognized the standards set by private-sector entities,
such as the FASB, as generally accepted. In addition, the Commission has, from time to time, issued
specific accounting requirements.“

„If the Commission were to incorporate IFRS, the Commission’s authority to do any of the acti-
ons outlined above would not change.“

" Die IFRS sollten nur schrittweise indirekt in die US-GAAP eingefÅgt werden, eine Direkt-
anwendung ist rechtlich und wirtschaftlich kritisch:

„The effort . . . required to change the references from U.S. GAAP to ‘IFRS as issued by the IASB’
would be significant, if not nearly impossible . . . Staff further recognizes that methods of incorpo-
ration other than direct incorporation could lessen the total costs required while extending any
timeframe for incorporation.“

" Die IFRS enthalten aus Sicht der SEC noch zu viele offene Fragen, außerdem werden Praxis-
fragen zu langsam adressiert: „ Staff believes enhancements are needed to the IASB’s timeli-
ness and willingness to address emerging issues.“

" Es gibt noch Zweifel an der Governance des IASB: „Staff believes that it may be necessary to
put in place mechanisms . . . to protect the U.S. capital markets . . . [by] maintaining an active
FASB to endorse IFRSs.“

5.3. Sarbanes-Oxley Act

Im Lichte der Bilanzskandale der Jahre 2001 und 2002 („Enron“) wurden die rechtlichen Rah-
menbedingungen der amerikanischen Rechnungslegung grundlegend reformiert. Der US-BÇr-
senaufsicht SEC wurden umfangreiche Befugnisse zur #berwachung der Rechnungslegung und
der WirtschaftsprÅfung erteilt. Die US-GAAP werden zwar weiterhin vom FASB erlassen, die SEC
kann aber grunds!tzlich die Standards des FASB annehmen oder verwerfen (Sarbanes-Oxley Act
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of 2002, Section 108: „recognize, as ‘generally accepted’ . . . any accounting principles“). Damit
soll die Objektivit!t der US-GAAP gewahrt und das FASB vor politischer Einflussnahme geschÅtzt
werden.

Mit dem am 30.7.2002 verabschiedeten Sarbanes-Oxley Act of 2002 erfuhr die amerikanische
Rechnungslegung die bedeutendste Reform seit der Weltwirtschaftskrise. Mit diesem Gesetz
wurde eine US-WirtschaftsprÅferaufsichtsbehÇrde gegrÅndet, das Public Company Accounting
Oversight Board (PCAOB). Das PCAOB prÅft regelm!ßig alle registrierten US-WirtschaftsprÅ-
fungsgesellschaften (große Gesellschaften j!hrlich, kleine alle drei Jahre) und verh!ngt Diszipli-
narstrafen und Geldbußen. Die PrÅfer mÅssen ihre Arbeitspapiere sieben Jahre aufbewahren
und auf Verlangen des PCAOB vorlegen. Dies gilt auch fÅr europ!ische PrÅfer, die an der PrÅ-
fung einer bei der SEC registrierten Gesellschaft mitwirken. Bei den großen deutschen Wirt-
schaftsprÅfungsgesellschaften ist bereits eine Registrierung beim PCAOB erfolgt.

Die Ausweisbestimmungen fÅr SEC-registrierte Unternehmen wurden erweitert: Alle Bilanz-
!nderungen auf Verlangen des PrÅfers sind im Anhang anzugeben (Securities Exchange Act,
Section 13). Der Jahresabschluss wurde um einen „Bericht Åber die interne Kontrolle“ erweitert
(internal control report); darin wird die Effektivit!t des internen Kontrollsystems begutachtet.

Der Bericht Åber die interne Kontrolle (Sarbanes-Oxley Act of 2002, Section 404) betrifft auch
ausl!ndische Tochtergesellschaften im Rahmen des US-Konzernabschlusses. Der Bericht ist
ebenfalls prÅfungspflichtig und umfasst zwei Punkte:

" Klarstellung, dass die Gesch!ftsfÅhrung fÅr Aufbau und Funktion eines internen Kontrollsys-
tems fÅr Zwecke der Rechnungslegung allein verantwortlich ist.

" Eine Beschreibung und Beurteilung der Effizienz des internen Kontrollsystems und der einzel-
nen Kontrollmechanismen.

6. Grunds!tze des IFRS-Abschlusses

6.1. Ziel und Aufbau

Die Grunds!tze der Rechnungslegung nach IFRS sind im Rahmenkonzept (framework) geregelt.
Das Rahmenkonzept ist das GegenstÅck zu den „Grunds!tzen ordnungsm!ßiger BuchfÅhrung“
im Handelsrecht, geht aber darÅber hinaus, weil es auch die theoretischen Grundlagen festlegt,
die bei der Erstellung der Einzelstandards vom IASB beachtet werden. Neben den Standards
selbst wird auch das Rahmenkonzept in grÇßeren Zeitabst!nden Åberarbeitet. Die finale Fas-
sung stammt von M!rz 2018, weitere Reformen sind nicht geplant.

Das Rahmenkonzept enth!lt die allgemeinen Definitionen und Zielsetzungen der Rechnungs-
legung. Neben dem Rahmenkonzept sind weitere Grunds!tze der Rechnungslegung in IAS 1 ge-
regelt. Das Rahmenkonzept hat aber nicht die gleiche rechtliche Qualit!t wie die einzelnen
Standards, es wurde auch nicht wie ein Standard in der EU Åbernommen. Im Grundsatz richtet
es sich an den Standardsetter selbst und soll die gemeinsame Basis aller Standards darstellen.
Anwender nutzen es ebenfalls zur Orientierung und Interpretation von Zweifelsfragen bei der
Auslegung von Standards (Rahmenkonzept SP1.1).
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Nachdem der handelsrechtliche Regelungsumfang deutlich geringer ist als jener der IFRS, sind
die GoB dort viel bedeutender als die Grunds!tze unter den IFRS. Im Handelsrecht haben die
den GoB zugrunde liegenden Prinzipien ebenfalls Gesetzesrang und die GoB sind zwingend zu
beachten. Dagegen sind die IFRS eher regelorientiert anstatt prinzipienorientiert, weshalb die
Grunds!tze keine normative Bedeutung haben.

Der Jahresabschluss soll den Abschlussadressaten entscheidungsrelevante Informationen zur
VermÇgens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln (Rahmenkonzept .1.2). Der prim!re Abschluss-
adressat ist der Investor, sei es ein aktueller oder potentieller Aktion!r, ein Kreditgeber oder ein
sonstiger Gl!ubiger, um seine Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen zu unterstÅtzen
oder seine Inhaberrechte wie z. B. Stimmrechte oder Kontrollrechte Åber das Management zu
nutzen. Die Investoren werden Åber die Ressourcen des Unternehmens und deren Ver!nderung
sowie Åber den Wert ihrer AnsprÅche gegenÅber dem Unternehmen informiert. Ferner werde
sie Åber die Effizienz des Managements und der Verwaltungsgremien informiert (Rahmenkon-
zept .1.4).

Die Bilanz soll nicht den Unternehmenswert als solchen darstellen, aber den Adressaten bei der
Bewertung behilflich sein (.1.7).

Andere interessierte Parteien wie die $ffentlichkeit, die Arbeitnehmer oder BehÇrden z!hlen
nicht zu den prim!ren Abschlussadressaten, auch wenn sie laut Rahmenkonzept Nutzen aus
dem IFRS-Abschluss ziehen (.1.10). Damit unterscheiden sich die IFRS vom Handelsrecht. Durch
die einschr!nkende Ausrichtung auf Investoren erschwert das IASB den Steuer- oder Aufsichts-
behÇrden, den IFRS-Abschluss ungefiltert zu nutzen. Dies wiederum fÅhrt zu einer immer st!r-
keren Differenzierung der Finanzberichterstattung an Investoren, Steuer- und AufsichtsbehÇr-
den und damit zu einem hÇheren administrativen Aufwand. Neben den reinen Informations-
interessen sind es aber auch unterschiedliche Qualit!tserwartungen, die zu Unterschieden fÅh-
ren: FÅr Investoren mag eine grobe Sch!tzung mit erg!nzenden Anhangangaben ausreichen,
um sich ein Bild zu machen. FÅr Steuer- und BankenaufsichtsbehÇrden sind verl!ssliche Ge-
winn- und EigenkapitalgrÇßen unabdingbar und nicht durch Anhangangaben zu ersetzten.

Die Åbrigen Grunds!tze der Rechnungslegung im Rahmenkonzept entsprechen der Zielsetzung
der Investoreninformation:

" Relevanz (relevance): Informationen werden berÅcksichtigt, die fÅr Entscheidungen eines Ab-
schlussadressaten relevant sind, also sich auf Entscheidungen auswirken. Auch wenn Inves-
toren die Information nicht nutzen oder schon aus anderen Quellen bekommen haben (Rah-
menkonzept 2.6). Relevant sind einerseits zukunftsbezogene Informationen, aber auch ver-
gangenheitsbezogene Informationen, die eine frÅhere Annahme best!tigen, !ndern oder wi-
derlegen.

" Wesentlichkeit (materiality) folgt aus der Relevanz, denn unwesentliche Informationen sind
nicht entscheidungsrelevant. Allerdings kÇnnen Informationen quantitativ oder qualitativ
wesentlich sein und lassen sich daher nicht durch Schwellenwerte abschließend festlegen
(Rahmenkonzept 2.11).

" Getreue Darstellung (faithful representation; neutrality): Die Informationen mÅssen vollst!n-
dig, neutral und fehlerfrei sein, in Zahlen aber auch in der verbalen Darstellung. Dabei geht
der wirtschaftliche Gehalt Åber die rechtliche Form.
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" Completeness; comparability; verifiablity; timeliness: Vollst!ndigkeit, Vergleichbarkeit, Nach-
prÅfbarkeit und Aktualit!t.

" Understandability: Verst!ndlichkeit fÅr fachkundige Bilanzleser.

" Cost Constraint: Wirtschaftlichkeit; die Kosten fÅr die Rechnungslegung mÅssen im Hinblick
auf den Informationsnutzen fÅr die Investoren gerechtfertigt sein. Zumal sich das Prinzip pri-
m!r an den Standardsetter selbst richtet und im Rang nicht Åber den IFRS steht, kann ein
Unternehmen nicht unter Berufung auf die Wirtschaftlichkeit einzelne Bestimmungen der
IFRS nicht beachten, sofern die daraus gewonnene Information wesentlich w!re. In begrenz-
tem Umfang kann es aber bei der Auslegung der IFRS auch fÅr Unternehmen herangezogen
werden (Rahmenkonzept 2.43).

Das Vorsichtsprinzip (prudence) wird vom Rahmenkonzept seit M!rz 2018 ausdrÅcklich erw!hnt
und ist ein Aspekt der Neutralit!t (Rahmenkonzept 2.16 ff.). Bei Sch!tzungen unter Unsicherheit
ist darauf zu achten, dass VermÇgen und Erfolge nicht Åbersch!tzt und Verbindlichkeiten nicht
untersch!tzt werden. Allerdings darf die Vorsicht nicht als Vorwand fÅr eine bewusste Unter-
sch!tzung des VermÇgens herangezogen werden, etwa nicht zur Gewinngl!ttung in guten Zei-
ten. Soweit unter BerÅcksichtigung der Unsicherheit eine hinreichend sichere Untergrenze fÅr
ein VermÇgen oder Obergrenze fÅr eine Verbindlichkeit festgelegt werden kann, dÅrfen diese
Grenzen nicht Åberschritten werden.

Eine bedingte Vorsicht nimmt zwar eine konservative Verzerrung in Kauf, ist aber fÅr die Gl!u-
biger vorzuziehen. Und zwar nicht nur fÅr den Gl!ubigerschutz an sich, der bereits im handels-
rechtlichen Einzelabschluss gew!hrleistet wird, sondern sogar aus der Informationsperspektive,
um Gl!ubigern den hÇchstmÇglichen Entscheidungsnutzen zu bieten. Bedingt vorsichtige Infor-
mationen sind fÅr Gl!ubiger mitunter relevanter (GÇx/Wagenhofer: Optimal Impairment Rules,
Journal of Accounting and Economics 48. Jg. 2009, S. 2-16). Dies gilt aus den gleichen GrÅnden
auch fÅr die Bankenaufsicht.

AbschlÅsse mÅssen fehlerfrei sein. Wenn ein Wert nicht offensichtlich ist, muss der Ermittlungs-
prozess auf fehlerfreie Art und Weise ausgew!hlt und angewandt werden (Rahmenkonzept
2.18). Dies ist fÅr die WirtschaftsprÅfung und das Enforcement wichtig: Wenn Methoden kon-
zeptionell bedenklich sind oder die Datenlage schlampig erhoben wurde, ist dieser Umstand fÅr
sich genommen schon ein Fehler. In diesem Fall muss gar nicht erst erhoben werden, welcher
Wert nun korrekt gewesen w!re (manchmal ist dieser Wert auch nicht rekonstruierbar).

Mit dem Voranschreiten der Digitalisierung und statistischen Modellen in der IFRS-Rechnungs-
legung wird der prozessorientierte Fehlerbegriff immer wichtiger: Wenn ein falscher Prozess zu-
f!llig die richtige Zahl liefert, w!re diese nicht entscheidungsrelevant, weil sich kein Adressat
darauf verlassen kann. Daher wird in zahlreichen Enforcemententscheidungen ein fehlerhafter
Prozess festgestellt und bei der Wesentlichkeitsbeurteilung nur das Fehlerpotential beurteilt,
nicht aber die Abweichung beim Einzelwert.

Das Rahmenkonzept (.3.10 ff.) definiert auch das nach IFRS berichtende Unternehmen als eine
juristische Person, einen Teil einer juristischen Person oder eine Ansammlung mehrerer juristi-
scher Personen. Sind diese im letzteren Fall durch ein Beherrschungsverh!ltnis verbunden, wer-
den konsolidierte AbschlÅsse erstellt. Sind sie anderweitig verbunden, werden kombinierte Ab-
schlÅsse erstellt.
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Ferner definiert das Rahmenkonzept .4.1 ff die Begriffe VermÇgenswerte und Schulden, auch
wenn diese Definition in den Einzelstandards differenzierter umgesetzt werden muss.

Ein VermÇgenswert ist eine wirtschaftliche Ressource, die vom Unternehmen aufgrund vergan-
gener Ereignisse kontrolliert wird. Sie hat das Potential, kÅnftige wirtschaftliche Vorteile hervor-
zubringen. Die Vorteile mÅssen aber nicht sicher sein. Erst in einem n!chsten Schritt muss an-
hand des jeweiligen Einzelstandards entschieden werden, ob ein vorliegender VermÇgenswert
auch angesetzt werden darf; dazu ist ein gewisser Sicherheitsgrad erforderlich. Eine Verbindlich-
keit oder Schuld ist eine gegenw!rtige Verpflichtung aus vergangenen Ereignissen, eine wirt-
schaftliche Ressource zu Åbertragen. Nicht fÅr die Begriffsdefinition, aber fÅr den Ansatz in der
Bilanz ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit erforderlich (z. B. 50 % bei RÅckstellungen).

Ein VermÇgenswert oder eine Schuld wird nur angesetzt, wenn dies fÅr die Abschlussadressaten
relevant ist. Dazu dÅrfen die Unsicherheit eines wirtschaftlichen Nutzenzu- oder abflusses und
die Unsicherheit Åber dessen Existenz den Wert aus Investorensicht nicht Åberschatten. In die-
sem Zusammenhang kommt es auch auf die getreue Darstellung an (z. B. auf Anhangangaben).

Ein VermÇgenswert wird ausgebucht, wenn die Kontrolle Åber die Ressource verloren geht; eine
Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die unvermeidbare Verpflichtung erlischt.

Das Realisationsprinzip (revenue recognition principle) wird nicht gesondert erw!hnt. Ertr!ge
und Aufwendungen ergeben sich n!mlich indirekt aus dem Ansatz und der Bewertung von Ver-
mÇgenswerten und Schulden; ein eigenes Realisationsprinzip stÅnde daher in Konkurrenz zum
VermÇgens- und Schuldbegriff.

Auch wenn das Realisationsprinzip nicht definiert wird, so ist es trotzdem eine Grundlage der
IFRS. Beispielsweise werden Lieferforderungen bei Nutzen- und GefahrenÅbergang aktiviert
(Kap. IV.4, S. 74 ff.). Bewusst in Kauf genommene VerstÇße gegen das Realisationsprinzip wer-
den h!ufig erfolgsneutral in den RÅcklagen erfasst (z. B. beim Fair Value-Ansatz bestimmter
Wertpapiere).

Konkrete Anforderungen an den Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses ergeben sich aus
IAS 1. In diesem sind auch einige Begriffe des Rahmenkonzepts ausfÅhrlicher definiert. AbschlÅs-
se haben die VermÇgens- und Ertragslage sowie die Cashflows eines Unternehmens den tat-
s!chlichen Verh!ltnissen entsprechend darzustellen. Die Anwendung aller Normen der IFRS –
ggf. um zus!tzliche Angaben erg!nzt – fÅhrt annahmegem!ß zu AbschlÅssen, die ein den tat-
s!chlichen Verh!ltnissen entsprechendes Bild vermitteln (IAS 1.15; Generalnorm). Allerdings ist
die Generalklausel eine vollkommen untergeordnete Norm, die grunds!tzlich nicht als Rechtfer-
tigung fÅr Abweichungen von Einzelbestimmungen herangezogen werden kann.

Ein Unternehmen, dessen Abschluss mit den IFRS in Einklang steht, hat diese Tatsache in einer
ausdrÅcklichen und uneingeschr!nkten Erkl!rung im Anhang anzugeben. Ein Abschluss darf
nicht als IFRS-konform bezeichnet werden, wenn er nicht s!mtliche Anforderungen der IFRS er-
fÅllt (IAS 1.16).

Ein vollst!ndiger Abschluss (financial statements) enth!lt die folgenden Elemente (IAS 1.10):

" Bilanz (statement of financial position)


